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Akkreditierungsbericht 

Programmakkreditierung – Bündelverfahren 

► Inhaltsverzeichnis 

 

Hochschule Universität Lübeck 

Ggf. Standort / 

 

Studiengang 01 Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Abschlussbezeichnung Bachelor of Science (B.Sc.) 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☐ 

Studiendauer (in Semestern) 6 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 180 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2002 (als Computational Life Science; ab WS 
2010/11 als Mathematik in Medizin und Lebenswissen-
schaften)  

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl Studierender im WS 
2021/22 und SoSe 2021) 

17 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Studienan-
fänger pro Jahr (über die letzten 3 Jahre 
2019-2021)  

17 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Absol-
vent:innen pro Jahr (über die letzten 3 
Jahre 2018-2020)  

25 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: s.o.  
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Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 3 

 

Verantwortliche Agentur ASIIN e. V.  

Zuständige/r Referent/in Christin Habermann 

Akkreditierungsbericht vom  24.06.2022 

 

 

Studiengang 02 Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Abschlussbezeichnung Master of Science (M.Sc.) 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2005 

Aufnahmekapazität pro Jahr  

(Max. Anzahl Studierende im WS 
2021/22 und SoSe 2022) 

16 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Studienan-
fänger pro Jahr (über die letzten 3 Jahre 
2019-2021)  

21 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Absolven-
tinnen/Absolventen pro Jahr (über die 
letzten 3 Jahre 2018-2020)  

24 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 
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* Bezugszeitraum: s.o.  

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 3 
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Studiengang 03 Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Abschlussbezeichnung Bachelor of Arts (B.A.) 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☒ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☒ 

Studiendauer (in Semestern) 6 (insgesamt bis zum Abschluss des Bachelors 8 Semes-
ter)  Mathe erst ab 3. Semester  

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 68 an der UzL (172 Musikhochschule Lübeck)  

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2017 

Aufnahmekapazität pro Jahr  

(Max. Anzahl Studierende im WS 
2021/22 und SoSe 2022)*  

5 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Studienan-
fänger pro Jahr (über die letzten 3 Jahre 
2019-2021)  

0,6 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Absolven-
tinnen/Absolventen pro Jahr (über die 
letzten 3 Jahre 2018-2020)  

1.3 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: s.o.  

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 1 

 

 



Anhang 

Seite 6 | 77 

 

Studiengang 04 Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Abschlussbezeichnung Master of Education (M.Ed.) 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☒ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 Studien-
akkreditierungsverord-
nung SH 

☒ 

Studiendauer (in Semestern) 3 (insgesamt bis zum Abschluss des Masters 4 Semester)  

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 28 an der UzL (92 an der Musikhochschule Lübeck) 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2017  

 

Aufnahmekapazität pro Jahr  

(Max. Anzahl Studierende im WS 
2021/22 und SoSe 2022)*  

5 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Studienan-
fänger pro Jahr (über die letzten 3 Jahre 
2019-2021)  

0,6 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl der Absolven-
tinnen/Absolventen pro Jahr (über die 
letzten 3 Jahre 2018-2020)  

0.3 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum:  

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 1 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 
§ 25 Abs. 1 Satz 5 Studienakkreditierungsverordnung SH 

Nicht angezeigt.   



Anhang 

Seite 10 | 77 

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 
§ 25 Abs. 1 Satz 5 Studienakkreditierungsverordnung SH 

Nicht angezeigt.  



Anhang 

Seite 11 | 77 

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 
§ 25 Abs. 1 Satz 5 Studienakkreditierungsverordnung SH 

Der betreffende Vertreter (hier: Dr. Kai Niemann, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-

tur Schleswig-Holstein) stimmt dem vorgelegten Gutachten und somit der Akkreditierung des reg-

lementierten Studiengangs zu.    
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Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 
§ 25 Abs. 1 Satz 5 Studienakkreditierungsverordnung SH 

Der betreffende Vertreter (hier: Dr. Kai Niemann, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-

tur Schleswig-Holstein) stimmt dem vorgelegten Gutachten und somit der Akkreditierung des reg-

lementierten Studiengangs zu.    
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Kurzprofil des Studiengangs 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Als Hochschule an der Schnittstelle von Medizin und MINT und geprägt durch ihren Leitspruch 

„Im Focus das Leben“, erzeugt die Universität zu Lübeck das ideale Umfeld für einen mathema-

tischen Studiengang mit engem Bezug zu Medizin und Life Sciences. Die immer stärker wer-

dende Quantifizierbarkeit in den Forschungsmethoden der Lebenswissenschaften erfordert eine 

Hinwendung zu mathematischer Modellierung und datengetriebener Wissenschaft. Auf dieses 

berufliche Spannungsfeld zwischen Mathematik und Life Sciences zielt dieses Studium ab.  

Der Studiengang legt großen Wert auf die Vermittlung einer breiten Basis in den wichtigen Kern-

gebieten der Angewandten Mathematik. Neben dem Fundament in Analysis und Linearer Algebra 

zählen dazu insbesondere numerische, stochastische und biostatistische Herangehensweisen. 

Zugleich erfolgt die grundlegende Ausbildung in den Naturwissenschaften sowie in der Informatik. 

Dies geschieht auf hohem Niveau jeweils zusammen mit den Life-Science- bzw. Informatik-Stu-

dierenden.  

Ein Teil der Lehrmodule wird von Praktika begleitet, die einerseits einen Einblick in das experi-

mentelle Arbeiten in den Naturwissenschaften geben, andererseits auf die Analyse und Model-

lierung experimentell gewonnener Daten gerichtet sind. Durch frühzeitige Beteiligung an interdis-

ziplinärer Forschung und durch Kooperationen mit universitären und außeruniversitären Einrich-

tungen lernen die Studierenden fächerübergreifende Denk- und Arbeitsweisen praxisnah kennen.  

Der Studiengang richtet sich an Mathematik-interessierte Abiturient*innen, die in ihrem Studium 

nicht nur eine fundierte Fachausbildung erwerben wollen, sondern auch schon eine anwendungs-

bezogene Orientierung in Richtung Lebenswissenschaften anstreben. Mit dieser Kombination ist 

der Studiengang deutschlandweit nahezu einmalig. 

 

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Der konsekutive Masterstudiengang passt in idealer Weise zur Universität zu Lübeck mit ihrem 

Forschungsschwerpunkt an der Schnittstelle von Medizin und MINT. Die überschaubare Cam-

pus-Universität garantiert kurze Wege zwischen den Instituten und Kliniken und regt zu interdis-

ziplinärer Kooperation an.  

Das Masterstudium bietet einerseits eine vertiefte Ausbildung in Angewandter Mathematik, womit 

ein wichtiges Fundament für eine berufliche Tätigkeit als Mathematiker*in gelegt ist. Andererseits 

eröffnet die Spezialisierung auf Themen der Lebenswissenschaften ein breites Anwendungsfeld. 
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Dazu gehört die Wahl eines attraktiven Nebenfaches. Die Studierenden können sich dabei ent-

scheiden zwischen Bildverarbeitung mit dem Fokus auf medizinische Bildgebung und -verarbei-

tung, genetischer Statistik und Epidemiologie sowie Life Science mit der Ausrichtung auf biologi-

sche und biophysikalische Chemie. Für nichtkonsekutiv Studierende mit hinreichenden Kenntnis-

sen in so einem Anwendungsgebiet kann eine weitere Vertiefung in Mathematik erfolgen. Mit 

diesem Fächerkanon verfügen die Absolvent*innen über weitreichende Kenntnisse zur Modell-

bildung, zur Analyse komplexer Strukturen und Big Data und zu fächerübergreifenden Arbeits-

weisen.  

Aufgrund ihrer spezifischen Ausbildung fällt es ihnen leicht, interdisziplinär mit Expert*innen aus 

Biologie, Medizin, Pharmazie, Biochemie, Medizininformatik oder Medizintechnik zusammenzu-

arbeiten. Sie verstehen biologische und medizinische Fragestellungen, können sie mathematisch 

formulieren, algorithmisch umsetzen und mit gezieltem Einsatz von Rechentechnik lösen. 

 

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Der Studiengang Zweitfach Mathematik Vermitteln ist an den Kombinationsstudiengang Musik 

Vermitteln (Bachelor of Arts) der Musikhochschule Lübeck gebunden und führt in dieser Kombi-

nation zu einem Abschluss an der Musikhochschule Lübeck. Die Fachanteile des Teilzeitstudien-

gangs werden über dieselben Lehrveranstaltungen des Studienprogrammes Mathematik in Me-

dizin und Lebenswissenschaften der Universität zu Lübeck angeboten. Zwei mathematikbezo-

gene fachdidaktische Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang werden durch den Besuch 

von Veranstaltungen des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins 

(IQSH) abgedeckt. Die Studierenden sind an der Musikhochschule immatrikuliert und werden bei 

der Universität zu Lübeck als Zweithörer:innen aufgenommen.  

Durch die erfolgreich abgelegte Bachelorprüfung an der Musikhochschule Lübeck wird ein erster 

berufsqualifizierender Abschluss zur Ausübung musikvermittelnder Berufe innerhalb und außer-

halb der Schule erworben.  Durch die Ausbildung sollen die Studierenden im Fach Musik an der 

Musikhochschule Lübeck sowie dem Fach Mathematik Vermitteln an der Universität zu Lübeck, 

mittels entsprechender Fachdidaktiken, der Erziehungswissenschaft und schulpraktischer Stu-

dien die Befähigung für ein Masterstudium erwerben, das auf die Einstellung in den Vorberei-

tungsdienst der Laufbahn der Studienrätinnen oder Studienräte an Gymnasien und Gemein-

schaftsschulen (Sekundarschullehramt) vorbereitet. 
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Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Der Studiengang Zweitfach Mathematik Vermitteln ist an den Kombinationsstudiengang Musik 

Vermitteln (Master of Education) und führt in dieser Kombination zu einem Abschluss an der Mu-

sikhochschule Lübeck. Die Fachanteile des Teilzeitstudiengangs werden über dieselben Lehrver-

anstaltungen des Studienprogrammes Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften der 

Universität zu Lübeck angeboten. Eine mathematikbezogene fachdidaktische Lehrveranstaltung 

im Masterstudiengang wird durch den Besuch von Veranstaltungen des Instituts für Qualitätsent-

wicklung an Schulen Schleswig-Holsteins (IQSH) abgedeckt. Die Studierenden sind an der Mu-

sikhochschule immatrikuliert und werden bei der Universität zu Lübeck als Zweithörer:innen auf-

genommen. 

Durch die erfolgreich abgelegte Masterprüfung an der Musikhochschule Lübeck wird ein weiterer 

berufsqualifizierender Abschluss konsekutiv zum vorangehenden Bachelorstudiengang „Musik 

Vermitteln“ zur Ausübung musikvermittelnder Berufe innerhalb und außerhalb der Schule erwor-

ben. Durch die Ausbildung sollen die Studierenden im Fach Musik an der Musikhochschule 

Lübeck sowie im Fach Mathematik Vermitteln an der Universität zu Lübeck, mittels entsprechen-

der Fachdidaktiken, der Erziehungswissenschaft und schulpraktischer Studien die für den Unter-

richt an Gymnasien erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden und damit die 

Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Laufbahn der Studienrätin-

nen oder Studienräte an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) erwer-

ben. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Die Gutachter:innen gewinnen einen äußerst positiven Eindruck von der Qualität des Studienan-

gebots. Der Bachelorstudiengang deckt inhaltlich alle wichtigen Bereiche der Mathematik ab und 

führt die Studierenden daneben auch in die für diesen Studiengang wichtigen Bereiche der Life 

Sciences ein. Die Gutachter:innen haben hinsichtlich der curricularen Anteile keinerlei Ergänzun-

gen und loben an dieser Stelle insbesondere das große Engagement der Lehrenden zur stetigen 

Weiterentwicklung des Studiengangs. Ebenfalls erhalten die Gutachter:innen den Eindruck, dass 

die Hochschulleitung diesen Studiengang wertschätzt und somit auch zukünftig eine zufrieden-

stellende Personalausstattung gewährleisten wird.  

Als verbesserungswürdig erachten die Gutachter:innen allerdings die gleichmäßigere Verteilung 

der Arbeitsbelastung über alle Semester, um insbesondere eine Überlast in den ersten beiden 

Studiensemester zukünftig zu vermeiden. Ebenfalls sollte das Studienkonzept dahin überdacht 

werden, dass ein Aufenthalt an einer anderen Hochschule ohne Zeitverlust ermöglicht werden 

kann. 

 

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Die Gutachter:innen gewinnen einen äußerst positiven Eindruck von der Qualität des Studienan-

gebots. Der Masterstudiengang verbreitert und vertieft das Wissen der Studierenden aus dem 

vorangegangenen Bachelorstudium sowohl im Bereich der Mathematik als auch im Bereich der 

Life Sciences. Die Gutachter:innen haben hinsichtlich der curricularen Anteile keinerlei Ergän-

zungen und loben an dieser Stelle insbesondere das große Engagement der Lehrenden zur ste-

tigen Weiterentwicklung des Studiengangs. Ebenfalls erhalten die Gutachter:innen den Eindruck, 

dass die Hochschulleitung diesen Studiengang wertschätzt und somit auch eine zufriedenstel-

lende Personalausstattung gewährleisten wird. 

Ebenfalls sollte das Studienkonzept dahingehend überdacht werden, dass ein Aufenthalt an einer 

anderen Hochschule ohne Zeitverlust ermöglicht werden kann. Auch müssen die vorgesehenen 

Kreditpunkte in dem Modul „Masterseminar“ mit dem tatsächlichen studentischen Arbeitsaufwand 

in Übereinstimmung gebracht werden. 
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Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Die Gutachter:innen gewinnen einen äußerst positiven Eindruck von der Qualität des Studienan-

gebots. Allerdings sind maximal fünf Studierende, die in dieses Zweitfach aufgenommen werden 

können, schlichtweg zu wenige. Dass die Anfängerzahlen in den letzten Jahren durchschnittlich 

bei 0,6 lagen, sollte die Universität zum Nachdenken anregen, wie mehr Studienanfänger gene-

riert werden können. Die Studierenden besuchen bereits bestehende Module der Universität zu 

Lübeck oder – für den fachdidaktischen Teil – des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holsteins. Die Gutachter:innen bestätigen ebenfalls, dass die Kooperation aller drei 

Partner – Musikhochschule Lübeck, Universität zu Lübeck, Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holsten – vertraglich geregelt ist und auch in der Praxis sehr gut funktioniert 

und somit die Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte unterstützt.  

 

Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Die Gutachter:innen gewinnen einen äußerst positiven Eindruck von der Qualität des Studienan-

gebots. Allerdings sind maximal fünf Studierende, die in dieses Zweitfach aufgenommen werden 

können, schlichtweg zu wenige. Dass die Anfängerzahlen in den letzten Jahren durchschnittlich 

bei 0,6 lagen, sollte die Universität zum Nachdenken anregen, wie mehr Studienanfänger gene-

riert werden können. Die Studierenden besuchen bereits bestehende Module der Universität zu 

Lübeck oder – für den fachdidaktischen Teil – des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holsteins. Die Gutachter:innen bestätigen ebenfalls dass die Kooperation aller drei 

Partner – Musikhochschule Lübeck, Universität zu Lübeck, Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holsten – vertraglich geregelt ist und auch in der Praxis sehr gut funktioniert 

und somit die Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte unterstützt.  
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiengangs Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaf-

ten (Ba MML) beträgt sechs Semester und hat einen Umfang von 180 ECTS-Punkten. Er führt zu 

einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss.  

Die Regelstudienzeit des konsekutiven Masterstudiengang Mathematik in Medizin und Lebens-

wissenschaften (Ma MML) umfasst vier Semester; der Studiengang hat einen Gesamtumfang von 

120 ECTS-Punkten.  

Der Bachelorstudiengang Zweitfach Mathematik Vermitteln (Ba ZVM) hat in Verbindung mit dem 

Bachelorstudiengang Musik Vermitteln an der Musikhochschule Lübeck (MHL) eine Regelstudi-

enzeit von acht Semestern. Er erstreckt sich an der Universität zu Lübeck (UzL) von dem dritten 

bis zum achten Semester und umfasst dabei 68 ECTS-Punkte, um den Studierenden eine ein-

jährige Orientierungsphase im Erstfach zu gewähren und die Möglichkeit zu bieten, das Zweitfach 

mit Bedacht zu wählen. Der Studiengang führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss.  

Die Regelstudienzeit des Masterstudiengangs Zweitfach Mathematik Vermitteln (Ma ZML) um-

fasst in Verbindung mit dem Masterstudiengang Musik Vermitteln der MHL Lübeck vier Semester 

mit einem Gesamtumfang von 120 ECTS-Punkten. Er erstreckt sich an der Universität zu Lübeck 

(UzL) von dem ersten bis zum dritten Semester und umfasst dabei 28 ECTS-Punkte, die an der 

UzL abzulegen sind.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studiengangsprofile (§ 4 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Beide zu akkreditierenden Masterstudiengänge sind stärker forschungsorientiert ausgerichtet 

und konsekutiv zu den jeweils gleichnamigen Bachelorstudiengängen.  
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Alle vier Studiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wer-

den soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig 

nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 Studienakkre-
ditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen der Studiengänge MML sind in der jeweiligen Stu-

diengangordnung in § 3 geregelt. Voraussetzung für den Zugang zu den Studiengängen ZMV ist 

die Immatrikulation an der MHL im Bachelor- oder Masterstudiengang Musik Vermitteln. Die Stu-

dierenden werden auf Antrag als Zweithörer:innen an der UzL aufgenommen. Zugangsvoraus-

setzung für die beiden Masterstudiengänge ist jeweils ein erster berufsqualifizierender Hoch-

schulabschluss.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Für alle vier Studiengänge wird jeweils nur ein Abschlussgrad vergeben: „Bachelor of Science“ 

für den Bachelorstudiengang MML und „Master of Science“ für den Masterstudiengang MML so-

wie „Bachelor of Arts“ für den Bachelorstudiengang ZMV und „Master of Education“ für den Mas-

terstudiengang ZMV.  

Das Diploma Supplement, welches Bestandteil jedes Abschlusszeugnis ist, erteilt im Einzelnen 

Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium. Für die Studiengänge ZMV ent-

spricht es der Vorlage und somit den Vorgaben der Hochschulrektorenkonferenz. In den Diploma 

Supplements der Studiengänge MML finden sich allerdings noch Angaben zu Geburtsort, Ge-

burtsland und Studienbeginn. Auch hat beispielsweise der Absatz „Angaben zum Inhalt des Stu-

diums und zu den erzielten Ergebnissen“ nicht wie vorgegeben fünf Unterpunkte, sondern sechs. 
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Ebenfalls weichen die Bezeichnungen fast aller Über- und Unterüberschriften von der Vorlage 

der HRK ab.  

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die Diploma Supplements für die Studiengänge Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaf-
ten wurde entsprechend den Vorgaben der Hochschulrektorenkonferenz angepasst.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Modularisierung (§ 7 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Alle vier Studiengänge sind vollständig modularisiert. Dabei umfasst jedes Modul zeitlich und 

thematisch abgegrenzte Studieninhalte. Die Inhalte der Module sind so bemessen, dass sie in 

der Regel in einem Semester vermittelt werden können. Das Modulangebot ist so aufeinander 

abgestimmt, dass der Studienbeginn in jedem Zulassungssemester möglich ist. Das Modulange-

bot ist so aufeinander abgestimmt, dass der Studienbeginn in jedem Zulassungssemester mög-

lich ist. Größe und Dauer der Module ermöglichen individuelle Studienverläufe und erleichtern 

den Transfer von Leistungen. Module des Bachelorniveaus finden keine Verwendung in Master-

studiengängen. Jedes Modul kann nur einmal innerhalb eines Studienprogramms eingebracht 

werden. 

Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, Lehr- 

und Lernformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Voraussetzungen für die Vergabe von 

ECTS-Punkten entsprechend dem European Credit Transfer System, ECTS-Punkte und Beno-

tung, Häufigkeit des Angebots des Moduls, die Verwendbarkeit, sowie den Arbeitsaufwand und 

die Dauer des Moduls.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 
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Die Universität zu Lübeck verwendet in ihren Studiengängen verbindlich ein einheitliches Kredit-

punktesystem zur Abbildung des studentischen Arbeitsaufwandes (ECTS), das einen Kreditpunkt 

mit einer Arbeitslast von 30 Stunden assoziiert. Für jedes Modul ist in den jeweiligen Ordnungen 

bzw. im Modulhandbuch die Zahl der zu erwerbenden Kreditpunkte angegeben. Alle Bestandteile 

der Studienprogramme sind dabei erfasst.  

Die Gesamtarbeitsbelastung von 180 Kreditpunkten (5400 Stunden) im Bachelorstudiengang 

MML verteilt sich auf sechs Semester, bei dem Masterstudiengang MML verteilt sich die Gesamt-

belastung von 120 ECTS-Punkten (3600 Stunden) auf vier Semester. Somit werden nach Ab-

schluss des konsekutiven Masterstudiums insgesamt 300 ECTS-Punkte erreicht. 

Die Gesamtarbeitsbelastung im Bachelor ZMV von 68 KP (2.040 Stunden) verteilt sich auf sechs 

Semester, die im Master ZMV von 28 KP (840 Stunden) auf drei Semester. Dabei ist bei beiden 

Studiengängen zu beachten, dass diese nur als Zweitfach der Bachelor- und Masterstudiengänge 

Musik Vermitteln der MHL zu absolvieren sind, welche jeweils einen Gesamtarbeitsumfang von 

240 ECTS-Punkten (bei acht Semestern) und 120 ECTS-Punkten (bei vier Semestern) aufwei-

sen. Somit werden nach Abschluss des konsekutiven Masterstudiums insgesamt 360 ECTS-

Punkte erreicht.  

Bei der Durchsicht der Curricula fällt auf, dass die Semester der Studiengänge MML kaum genau 

30 ECTS-Punkte aufweisen. So haben die Semester des Bachelorstudiengangs 32, 33, 30, 29, 

29 und 27 ECTS-Punkte, die des Masterstudiengangs 29, 32, 29 und 30 ECTS-Punkte. Die Ab-

weichungen halten sich aber jeweils im Rahmen „+/- 10%“, so dass dieses Kriterium dennoch als 

erfüllt angesehen werden kann. (Unter dem Abschnitt zur „Studierbarkeit“ wird jedoch explizit die 

Verteilung des Workloads mit den Studierenden und Programmverantwortlichen diskutiert.) 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

§ 26 der Prüfungsverfahrensordnung (Satzung) der Universität zu Lübeck für Studierende der 

Bachelor- und Masterstudiengänge legt fest, „dass Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen, die in einem anderen Studiengang an der Universität zu Lübeck, einer anderen 

Universität oder gleichgestellten Hochschule oder Fachhochschule oder gleichgestellten Hoch-

schule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland erbracht worden sind, […] anerkannt 
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[werden].“ Weiterhin ist verankert, dass „außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kompeten-

zen und Fähigkeiten […] angerechnet [werden], wenn ihre Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 

[…] Dabei sind nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des 

Hochschulwesens erworben wurden, nur bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen 

Leistungspunkte anzurechnen.“  

§ 6 der Prüfungsverfahrensordnung (Satzung) der Musikhochschule Lübeck für Studierende der 

Bachelor- und Masterstudiengänge legt identische Rahmenbedingungen fest.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 Stu-
dienakkreditierungsverordnung SH) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge ZMV werden gemeinsam im Rahmen von Lehraufträgen mit dem Institut für 

Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) durchgeführt. Das IQSH ist eine Ein-

richtung des Ministeriums für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein. Es 

wurde neben der MHL und der UzL als dritter Kooperationspartner für das Zweitfach Mathematik 

hinzugezogen, um die fachdidaktischen Anteile bereitzustellen, da die UzL keine Lehramtsstudi-

engänge anbietet und entsprechend keine Fachdidaktik für die Mathematik zur Verfügung stellen 

kann, sondern ausschließlich die fachwissenschaftlichen Studienanteile. Teilnahmemotivation für 

das IQSH ist die Anwerbung bzw. Gewinnung von Mathematik-Lehrkräften für Schulen in Schles-

wig-Holstein. Die Kooperation zwischen den drei Partnern ist im Rahmen eines trilateralen Ver-

trags geregelt, welcher u.a. Regelungen zu Umfang und Art der Lehre und der Qualitätssicherung 

enthält. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 Studienakkreditierungsverordnung 
SH) 

Nicht einschlägig.  
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Weiterentwicklung der Studiengänge seit der letzten Akkreditierung 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

- Nach ausgiebigen Diskussionen mit den Studierenden und auch im Nachklang der Auf-

lage 3 der letzten Reakkreditierung zur besseren Berufsbefähigung der Bachelorabsol-

vent*innen wurde ein Modul „Numerik der Bildverarbeitung“ mit 5 KP in das 5. Semester 

eingegliedert. Das Modul „Modellierung biologischer Systeme“ mit ehemals 7 KP wird in 

den Master verschoben. Die verbleibenden 2 KP werden zur Stärkung von „Stochastik 2“ 

(jetzt 7 KP statt 5 KP) im 3. Semester genutzt, um vertiefende Aspekte der Maß- und 

Integrationstheorie zu ergänzen.  

- Die Reihenfolge von „Klinische Studien“ (neu im 5. Semester) und „Genetische Epidemi-

ologie“ (neu im 3. Semester) wird getauscht und die Reihenfolge ist fixiert. D. h., die Ver-

anstaltungen werden jährlich angeboten.  

- Wie auch schon seit Beginn des Studiengangs gelebt, ist das Proseminar eine rein inner-

mathematische Veranstaltung. In der farblichen Gesamtdarstellung des Curriculums 

wurde dies angepasst und die schon gelebte Realität abgebildet.  

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

- Das Zweitsemester-Modul „Mustererkennung“ mit 4 KP wird wegen Überlappungen mit 

anderen Modulen (Test- und Schätztheorie, Neuroinformatik) aus dem Curriculum genom-

men und im gleichen 2. Semester durch „Wahlpflicht Mathematik“ ersetzt.  

- Dafür entfällt die „Wahlpflicht Mathematik“ im 1. Semester, die ersetzt wird durch das bis-

her im Bachelor verortete Modul „Modellierung biologischer Systeme“, jetzt auf erhöhtem 

Master-Niveau und auf 5 KP reduziert.  

- Da das Pflichtmodul "Mathematische Methoden der Bildverarbeitung" aus Kapazitätsgrün-

den teilweise nur jedes zweite Jahr angeboten werden kann, wird jetzt zusätzlich das 

Pflicht-modul "Bildregistrierung" im Pflichtbereich aufgenommen. Eines der beiden Fächer 

ist als Pflichtmodul zu belegen. Das jeweils andere Fach kann als Wahlpflicht Mathematik 

oder Vertiefung eingebracht werden. Die Veranstaltungen sind so entflochten, dass beim 

Hören beider Veranstaltungen die Reihenfolge egal ist.  

- Um den Gesamtaufwand von 120 KP zu erhalten, wird der Aufwand des Seminars im 3. 

Semester von 4 KP auf 3 KP reduziert.  

- Es entfallen die bisherigen Bemerkungen „Falls eine der beiden Veranstaltungen nicht 

angeboten wird, wird sie im 3. Semester belegt.“ Alle Module werden jährlich angeboten.  



Anhang 

Seite 24 | 77 

- Im Nebenfach Bildverarbeitung wird das Pflichtmodul „Bildanalyse und Computergrafik“ 

ergänzt um Aspekte der KI und heißt jetzt „Künstliche Intelligenz, Bildanalyse und Com-

puter-grafik“.  

- Für diejenigen Studierenden, die statt eines Nebenfaches die Vertiefung Mathematik wäh-

len müssen, wird das Modul „Modellierung“ für 7 KP jetzt das Modul „Stochastik“ für 7 KP.  

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

- Die beiden Module „Grundlagen des Mathematikunterrichts 1+2“ werden von 3 KP auf 4 

KP vergrößert. Dies passiert in Abstimmung mit anderen Zweitfächern, die die Musikhoch-

schule von der Universität Hamburg übernimmt. 

Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

- Wiederum in Abstimmung mit anderen Zweitfächern, die die Musikhochschule von der 

Universität Hamburg übernimmt, reduziert sich die Gesamtsumme um 2 KP, die wir durch 

Reduktion der Numerik 2 von 6 KP auf 4 KP erreichen. Herausfallen wird insbesondere 

ein Matlab-Projekt.  

- Neukonzeption eines Moduls „Praktikum Begabtenförderung“ mit 5 KP im 3. Semester.  

 

Im Zuge der Stellungnahme der Hochschule sind Änderungen und Nachbesserungen im laufen-

den Verfahren erfolgt, die unter den zutreffenden Kriterien dargestellt werden. 
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2.2  Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Sachstand 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind im Diploma Supplement, der Webseite des Studi-

engangs sowie der Studiengangsordnung verankert.  

In § 2 der Studiengangsordnung sind folgende Studienziele festgelegt: 

„(1) Das Studium im Bachelorstudiengang Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften be-

reitet die Absolventinnen und Absolventen auf Tätigkeiten in anwendungs-, herstellungs-, for-

schungs- und lehrbezogenen Berufsfeldern im Spannungsfeld zwischen Mathematik, Informatik 

und Life Science sowie auf die Aufnahme eines weiterführenden Studiums vor. 

(2) Das Studium vermittelt eine praxisorientierte Ausbildung, bei der die Entwicklung und Anwen-

dung mathematischer und informatischer Methoden für Probleme in den Biowissenschaften ein-

schließlich Medizin ein Hauptlernziel bildet. Dabei vermittelt es solide und hinreichend breite 

Grundkenntnisse und Methoden sowie eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung in Mathe-

matik, Informatik und den Biowissenschaften. 

(3) Das Studium erfolgt in Vorbereitung auf die künftige interdisziplinäre Arbeit in der Praxis. Da-

her wird das Studium durch fachübergreifende Veranstaltungen begleitet. Auf Modellbildung und 

mathematische Modellierung biologischer und medizinischer Fragestellungen wird dabei beson-

derer Wert gelegt. Dies beinhaltet auch den praktischen Einsatz und das Verständnis informati-

onsverarbeitender Systeme. 

(4) Durch die Ausprägung der Lehrmodule wird während des gesamten Curriculums die Vermitt-

lung von Fachwissen eng mit der Vermittlung von Querschnittskompetenzen verknüpft. 

(5) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Universität zu Lübeck den 

akademischen Grad „Bachelor of Science“.“ 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
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Die Gutachter:innen sind der Ansicht, dass die verankerten und veröffentlichten Qualifikations- 

und Lernziele des Studiengangs detailliert und adäquat die von den Studierenden zu erwerben-

den fachlichen, wissenschaftlichen, berufsbefähigenden und persönlichkeitsbildenden Kompe-

tenzen und Fähigkeiten beschreiben. Dabei halten sie fest, dass die in den Studiengängen zu 

erlangenden Lernergebnisse auf unterschiedliche Arten beschrieben, jedoch immer zueinander 

kongruent sind. So findet sich in der Studiengangsordnung eine kurze Darstellung der zentralen 

Ziele des Studiengangs, welche im Diploma Supplement detaillierter ergänzt wird und schließlich 

in den Modulbeschreibungen sowie einer Ziele-Module Matrix auf die Lernziele der einzelnen 

Module heruntergebrochen wird. In allen Quellen ist jedoch erkennbar, dass der Bachelorstudi-

engang nicht nur theoretische Grundlagen in wichtigen Kerngebieten der Mathematik liefert, son-

dern auch den Anwendungsbezug betont. Bereits im Bachelorstudium werden fachübergreifende 

Denkweisen zur Lösung biowissenschaftlicher Probleme vermittelt, um so schon frühzeitig die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Biologen, Medizinern, Pharmazeuten oder Biochemikern 

vorzubereiten. 

Die Gutachter:innen stellen des Weiteren fest, dass diese Fachkenntnisse, Fertigkeiten und Kom-

petenzen eindeutig der Stufe 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens entsprechen und daher  

dem angestrebten Abschlussniveau angemessen sind. Darüber hinaus stärken persönlichkeits-

bildende Aspekte auch das Bewusstsein für aktuelle gesellschaftliche Debatten, beispielsweise 

werden die Studierenden in dem Modul „Klinische Studien“ über ethische Probleme und Vorga-

ben des Datenschutzes informiert.   

Die Gutachter sehen die Studierenden mit dem angestrebten Profil sehr gut auf den Arbeitsmarkt 

in den angestrebten Tätigkeitsfeldern der Mathematik oder ein anschließendes Masterstudium 

vorbereitet. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Sachstand 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind im Diploma Supplement, der Webseite des Studi-

engangs sowie der Studiengangsordnung verankert.  

In § 2 der Studiengangsordnung sind folgende Studienziele festgelegt: 

„(1) Der Masterstudiengang bereitet die Absolventinnen und Absolventen auf einen Beruf im 

Spannungsfeld zwischen Mathematik, Informatik und Life Science in anwendungs-, herstellungs-
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, forschungs- und lehrbezogenen Tätigkeitsfeldern vor. Das Studium vertieft eine praxisorientierte 

Ausbildung, bei der die Entwicklung und Anwendung mathematischer und informatischer Metho-

den für Probleme in den Biowissenschaften einschließlich Medizin ein Hauptziel bildet. 

(2) Das Ziel des Studiums im Masterstudiengang Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaf-

ten besteht darin, die Studierenden durch Vermittlung von wissenschaftlichen Methoden und Mo-

dellen sowie Einübung von Fertigkeiten in wichtigen Teilgebieten der Mathematik in den Stand 

zu setzen, vielfältige Probleme der Life Sciences aufzugreifen und zu bearbeiten. Die Ausbildung 

trägt dem durch ein breites, grundlagenorientiertes und vertiefendes Studium Rechnung und soll 

die Voraussetzung für ein lebenslanges Lernen sowie für eine weitergehende akademische Qua-

lifikation schaffen. 

(3) Der Masterstudiengang Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften ist forschungsori-

entiert und konsekutiv zum Bachelorstudiengang der Mathematik in Medizin und Lebenswissen-

schaften der Universität zu Lübeck aufgebaut. Von den Studierenden wird als Voraussetzung 

erwartet, dass sie bereits Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich der Mathematik in 

Medizin und Lebenswissenschaften in Umfang und Tiefe besitzen, wie es im Bachelorstudien-

gang vermittelt wird. Ziel des Masterstudiengangs ist die Vermittlung von mathematischen und 

informatischen Methoden, besonders zur Signalanalyse, Bildverarbeitung und zu stochastischen 

Prozessen und Modellierung. Dies umfasst die Analyse von Problemstellungen aus den Life Sci-

ences, deren mathematische Umsetzung sowie deren Implementierung. Ein erfolgreiches Mas-

terstudium setzt die Fähigkeit sowohl zu einer mathematisch formalen wie auch zu einer anwen-

dungsbezogenen praktischen Arbeitsweise voraus. 

(4) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Universität zu Lübeck den aka-

demischen Grad „Master of Science“.“ 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen sind der Ansicht, dass die verankerten und veröffentlichten Qualifikations- 

und Lernziele des Studiengangs detailliert und adäquat die von den Studierenden zu erwerben-

den fachlichen, wissenschaftlichen, berufsbefähigenden und persönlichkeitsbildenden Kompe-

tenzen und Fähigkeiten beschreiben. Dabei halten sie fest, dass die in den Studiengängen zu 

erlangenden Lernergebnisse auf unterschiedliche Arten beschrieben, jedoch immer zueinander 

kongruent sind. So findet sich in der Studiengangsordnung eine kurze Darstellung der zentralen 

Ziele des Studiengangs, welche im Diploma Supplement detaillierter ergänzt wird und schließlich 

in den Modulbeschreibungen sowie einer Ziele-Module Matrix auf die Lernziele der einzelnen 

Module heruntergebrochen wird. In allen Quellen ist jedoch erkennbar, dass im Fokus des Studi-
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ums die mathematische Modellierung von Sachverhalten, insbesondere der Medizin und der Bi-

owissenschaften steht, welche Simulationen, Vorhersagen und qualitative Untersuchungen er-

möglicht.   

Die Gutachter:innen stellen des Weiteren fest, dass diese Fachkenntnisse, Fertigkeiten und Kom-

petenzen eindeutig der Stufe 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens entsprechen und daher  

dem angestrebten Abschlussniveau angemessen sind. Darüber hinaus stärken persönlichkeits-

bildende Aspekte auch das Bewusstsein für aktuelle gesellschaftliche Debatten, beispielsweise 

in den Modulen „Genetische Epidemiologie“, „Wirtschaftsrecht“ oder „Entrepreneurial Behavior“.   

Die Gutachter:innen sehen die Studierenden mit dem angestrebten Profil sehr gut auf den Ar-

beitsmarkt in den angestrebten Tätigkeitsfeldern der Mathematik oder ein anschließendes Mas-

terstudium vorbereitet. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind im Diploma Supplement, der Webseite des Studi-

engangs sowie der Studiengangsordnung verankert.  

In § 2 der Studiengangsordnung ist folgendes Studienziel festgelegt: 

„Durch die erfolgreich abgelegte Bachelorprüfung an der Musikhochschule Lübeck wird ein erster 

berufsqualifizierender Abschluss zur Ausübung musikvermittelnder Berufe innerhalb und außer-

halb der Schule erworben. Durch die Ausbildung sollen die Studierenden im Fach Musik an der 

Musikhochschule Lübeck sowie dem Fach Mathematik Vermitteln an der Universität zu Lübeck, 

den entsprechenden Fachdidaktiken, der Erziehungswissenschaft und den schulpraktischen Stu-

dien die Befähigung für ein Masterstudium erwerben, das auf die Einstellung in den Vorberei-

tungsdienst der Laufbahn der Studienrätinnen oder Studienräte an Gymnasien und Gemein-

schaftsschulen (Sekundarschullehramt) vorbereitet.“ 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen sind der Ansicht, dass die verankerten und veröffentlichten Qualifikations- 

und Lernziele des Studiengangs detailliert und adäquat die von den Studierenden zu erwerben-

den fachlichen, wissenschaftlichen, berufsbefähigenden und persönlichkeitsbildenden Kompe-

tenzen und Fähigkeiten beschreiben. Dabei halten sie fest, dass die in den Studiengängen zu 
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erlangenden Lernergebnisse auf unterschiedliche Arten beschrieben, jedoch immer zueinander 

kongruent sind. So findet sich in der Studiengangsordnung eine kurze Darstellung der zentralen 

Ziele des Studiengangs, welche im Diploma Supplement detaillierter ergänzt wird und schließlich 

in den Modulbeschreibungen sowie einer Ziele-Module Matrix auf die Lernziele der einzelnen 

Module heruntergebrochen wird. So ist für die Gutachter:innen gut nachvollziehbar, dass das 

wesentliche Ziel des Studiengangs die Vorbereitung der Absolvent:innen für das Lehramt an 

Gymnasien ist.  

Die zu erreichenden Qualifikationsziele des Bachelorstudiengangs beinhalten sowohl fachli-

che Aspekte (z.B. fundierte mathematische Kenntnisse, fachdidaktische Konzepte des Ma-

thematiklehrens und -lernen) als auch überfachliche Aspekte (z.B. fachübergreifende Denk-

weise, Analyse komplexer Strukturen). Nach Ansicht der Gutachter:innen wird damit im An-

satz der Aspekt, sich auch mit gesellschaftlichen Fragestellungen der Mathematik auseinan-

dersetzen zu können, angesprochen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind im Diploma Supplement, der Webseite des Studi-

engangs sowie der Studiengangsordnung verankert.  

In § 2 der Studiengangsordnung ist folgendes Studienziel festgelegt: 

„Durch die erfolgreich abgelegte Masterprüfung an der Musikhochschule Lübeck wird ein weiterer 

berufsqualifizierender Abschluss konsekutiv zum vorangehenden Bachelorstudiengang „Musik 

Vermitteln“ zur Ausübung musikvermittelnder Berufe innerhalb und außerhalb der Schule erwor-

ben. Durch die Ausbildung sollen die Studierenden im Fach Musik an der Musikhochschule 

Lübeck sowie dem Fach Mathematik Vermitteln an der Universität zu Lübeck, den entsprechen-

den Fachdidaktiken, der Erziehungswissenschaft und den schulpraktischen Studien die für den 

Unterricht an Gymnasien erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden und damit 

die Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Laufbahn der Studienrä-

tinnen oder Studienräte an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) er-

werben.“ 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 



Anhang 

Seite 30 | 77 

Die Gutachter:innen sind der Ansicht, dass die verankerten und veröffentlichten Qualifikations- 

und Lernziele des Studiengangs detailliert und adäquat die von den Studierenden zu erwerben-

den fachlichen, wissenschaftlichen, berufsbefähigenden und persönlichkeitsbildenden Kompe-

tenzen und Fähigkeiten beschreiben. Dabei halten sie fest, dass die in den Studiengängen zu 

erlangenden Lernergebnisse auf unterschiedliche Arten beschrieben, jedoch immer zueinander 

kongruent sind. So findet sich in der Studiengangsordnung eine kurze Darstellung der zentralen 

Ziele des Studiengangs, welche im Diploma Supplement detaillierter ergänzt wird und schließlich 

in den Modulbeschreibungen sowie einer Ziele-Module Matrix auf die Lernziele der einzelnen 

Module heruntergebrochen wird. So ist für die Gutachter:innen gut nachvollziehbar, dass das 

wesentliche Ziel des Studiengangs die Vorbereitung der Absolvent:innen für das Lehramt an 

Gymnasien ist.  

Qualifikationsziele des Masterstudiengangs umfassen fachliche Aspekte (z.B. vertieftes 

Fachwissen, Kompetenz zur Planung von schulmathematischen Lernprozessen) sowie über-

fachliche Aspekte (z.B. zukünftige Probleme, Technologien und wissenschaftliche Erkennt-

nisse zu erkennen und einzubeziehen). Die Absolvent:innen werden in die Lage versetzt, 

selbständig wissenschaftlich zu arbeiten und können eine qualifizierte Erwerbstätigkeit auf-

nehmen. Schließlich sollen die Absolvent:innen durch die erworbene Kompetenz zur kriti-

schen Reflexion auf das schulmathematische Potential von Inhalten des Fachstudiums auch 

zur Einordnung der gesellschaftlichen Bedeutung der Mathematik befähigt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 Studienakkreditie-
rungsverordnung SH) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Didaktik 

Der Selbstbericht, die Studienpläne sowie die Modulbeschreibungen geben Auskunft über die 

unterschiedlichen Lehr- und Lehrmethoden, welche in den Studiengängen eingesetzt werden. An 

Lehrformen werden Vorlesungen, große und kleine Übungen, Seminare, Praktika und Projektar-
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beiten verwendet. Für die ZMM-Studiengänge wurde der Umfang der Mathematik-Didaktik-Mo-

dule von sechs auf acht ECTS-Punkte erweitert. Hinzu kommt ein neu entwickeltes Didaktik-Mo-

dul im Master mit 5 ECTS-Punkten. Weitere Didaktikanteile im Bachelor und Master werden in 

den erziehungswissenschaftlichen Modulen der Musikhochschule in Zusammenarbeit mit dem 

IQSH verrechnet (vgl. § 19 dieses Berichts).  

Modularisierung 

Alle Studiengänge sind vollständig modularisiert. Die Module haben einen Umfang von drei bis 

neun ECTS-Punkten, wobei nur wenige Module weniger als 5 ECTS-Punkte aufweisen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Didaktik 

Aus Sicht der Gutachter:innen sind die verschiedenen Lehr- und Lernformen gut geeignet, die 

Studienziele umzusetzen. Insbesondere die Praktika, in denen die Studierenden neben der fach-

lichen Anwendung der theoretisch erworbenen Fertigkeiten auch Team- und Kommunikationsfä-

higkeiten einüben bzw. vertiefen, sehen die Gutachter:innen sehr positiv. Durch die kleinen Ko-

horten wird sichergestellt, dass die Gruppen beispielsweise für Laborversuche oder Projekte nicht 

zu groß sind und alle Studierenden an den Übungen teilnehmen können. 

Die Gutachter:innen nehmen positiv zur Kenntnis, dass in den Studiengängen MML grundsätzlich 

ein Industriepraktikum durchgeführt werden kann. Hierfür bietet sich im Bachelorstudium das 

letzte Studienjahr an, was laut Selbstbericht auch von den Programmverantwortlichen unterstützt, 

jedoch von den Studierenden nicht nachgefragt wird. Im Masterstudiengang können Studierende 

eine Wahlpflichtvorlesung durch ein Praktikum ersetzen. Dies erfolgt mit der klaren Empfehlung, 

das Praktikum im Umfeld des Masterarbeitsthemas wahrzunehmen. Die Gutachter:innen halten 

Industriepraktika für sehr sinnvoll und fragen die Studierenden, warum dies so selten genutzt 

wird. Diese erwähnen, dass es hier von Seiten der Universität nur geringfügige Unterstützung 

gibt und Studierende oft nicht wissen, wie sie mit der Suche nach einem geeigneten Praktikums-

platz beginnen sollen. Die Gutachter:innen empfehlen deshalb, die Studierenden bei der Suche 

nach externen Praktikaplätzen zu unterstützen. 

Modularisierung 

Die einzelnen Module bilden in sich abgeschlossene und aus Sicht der Gutachter grundsätzlich 

sinnvoll zusammengesetzte Lehr- und Lerneinheiten. Die Abfolge der Module in allen Studien-

gängen berücksichtigt mögliche inhaltliche Abhängigkeiten und ermöglicht einen reibungslosen 

Studienablauf. 
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Die meisten Module haben einen Umfang von mehr als 5 ECTS-Punkten. Die UzL gibt an, dass 

im Rahmen der Konzeption eigener Mathematik-Module, diese Mindestgröße grundsätzlich ein-

gehalten wird, dass jedoch Module, welche aus anderen Studiengängen gehört werden, auch 

drei oder vier ECTS-Punkte aufweisen. Module mit drei oder vier ECTS-Punkten, die nur für MML 

oder ZMV durchgeführt werden, reduzieren sich auf die zwei Seminare im Bachelor, das Master-

Seminar, sowie die beiden Didaktikmodule im Ba ZMV. Die Studiengänge MML und ZMV sehen 

aber pro Semester eine Prüfungsbelastung von maximal sechs Prüfungen bei MML bzw. zwei 

Prüfungen bei ZMV vor, so dass die Gutachter:innen trotz Modulen mit weniger als 5 ECTS-

Punkten keine erhöhte Prüfungslast feststellen. Auch halten sie die Begründungen der Universität 

für nachvollziehbar und halten die Abweichungen von den Vorgaben für nachvollziehbar und nicht 

nachteilig für die Studierenden.  

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Bezogen auf die von den Gutachter:innen empfohlene Unterstützung der Studierenden bei der 
Suche von Praktikumsplätzen gibt die Hochschule an, dies zukünftig gerne umsetzen zu wollen. 
Konkret sollen insbesondere die in jedem Semester stattfindenden Feedbackrunden mit den Ba-
chelor- und Masterstudierenden dafür genutzt werden.  

 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Sachstand 

Curriculum 

In den Grundlagenmodulen der Mathematik wird eine strukturell orientierte Einführung in die Ana-

lysis und Lineare Algebra gegeben. Hier werden Inhalte vermittelt, die für jede weitere Beschäf-

tigung mit der Mathematik unverzichtbar sind. Zugleich werden in diesen Modulen exemplarisch 

die Grundlagen mathematischen Denkens und Arbeitens vermittelt. Mit den Mathematik-Pflicht-

modulen des dritten bis fünften Semesters wird eine Einführung in weitere Teilgebiete der Mathe-

matik wie Stochastik und Numerik gegeben. In vier Pflichtmodulen des zweiten bis fünften Se-

mesters werden darüber hinaus biostatistische Fragestellungen behandelt. Abgerundet wird das 

Mathematik-Angebot durch drei Wahlpflichtmodule im dritten Studienjahr. Neben der Mathematik 

werden in drei weiteren Modulen Grundkenntnisse in Informatik vermittelt und als Besonderheit 

dieses Studiengangs sind in den drei Studienjahren jeweils in einem Jahr die Naturwissenschaf-

ten Biologie, Chemie und Physik nebst Praktika enthalten.  
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Der Bachelorstudiengang MML umfasst damit inklusive der Bachelorarbeit 27 Pflichtmodule und 

vier Module mit Wahlpflichtcharakter, die sich exklusive der Bachelorarbeit auf folgende Bereiche 

verteilen:  

- Mathematik (16 Module, 97 ECTS-Punkte)  

- Life Science (6 Module, ECTS-Punkte)  

- Informatik (3 Module, 20 ECTS-Punkte)  

- Wahlpflichtbereich Mathematik (Auswahl 3 aus 35 Modulen, ECTS-Punkte)  

- Wahlpflichtbereich Life Science (Auswahl 1 aus 3 Modulen, ECTS-Punkte)  

- Bereich fächerübergreifend (1 Modul, ECTS-Punkte)  

Ein Studienplan ist im Anhang dieses Berichts zu finden. 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 der Studiengangsordnung regelt den Zugang zum Studium. Hier ist festgehalten, dass Vo-

raussetzung für den Zugang zum Studium das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer 

einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der 

zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung ist. Bewerberin-

nen und Bewerber, die keine deutschsprachige Hochschulzugangsberechtigung besitzen, müs-

sen das erfolgreiche Bestehen einer anerkannten Deutschprüfung nachweisen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachter:innen betrachten die von der Hochschule vorgelegten Modulbeschreibungen, den 

Studienplan sowie eine Ziele-Module Matrix und kommen zu der Ansicht, dass das Curriculum 

des Bachelorstudiengangs die angestrebten Studienziele gut umsetzt. So gewährleisten die Mo-

dule eine breite interdisziplinäre Grundlagenausbildung und fokussiert, neben den fachlichen Fer-

tigkeiten auch überfachliche Kompetenzen der Studierenden, wie Kommunikationsfähigkeit oder 

Teambuilding. Die Gutachter:innen erkennen, dass die Studierenden während des Bachelorstu-

diums, aufbauend auf der Ebene der Hochschulzugangsberechtigung, vorhandenes Wissen und 

das Verstehen wissenschaftlicher Grundlagen wesentlich verbreitern und vertiefen. Die Absol-

vent:innen haben wissenschaftliche Kompetenzen erworben, mit denen sie ihr Wissen im Beruf 

anwenden können und auch nach Beendigung des Studiums in der Lage sind, sich selbstständig 

weiteres Wissen anzueignen. 

Die Gutachter:innen diskutieren ob Studierende in den Modulen zur Analysis und Linearen Al-

gebra die vollumfängliche Grundausbildung erhalten, da in diesen Grundlagenveranstaltungen 

beispielsweise auch Studierende anderer Studiengänge aus den Naturwissenschaften und der 

Informatik sitzen. Die Programmmverantwortlichen geben an, dass man immer mal wieder dar-
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über nachdenkt, eigene Grundlagenveranstaltungen nur für die Mathematikstudierenden zu etab-

lieren, sich dann aber dafür entscheidet, das Lehrdeputat der Mathematik lieber in weiterführen-

den Veranstaltungen einzusetzen. Auch bietet sich so der Vorteil der Durchlässigkeit zwischen 

den Studiengängen, was im Sinne der Studierenden ist. Auch wenn Studierende anderer Studi-

engänge die gleichen Grundlagenvorlesungen besuchen, ist jedoch sichergestellt, dass das Ni-

veau der Lehrveranstaltungen angemessen ist.   

Die Gutachter:innen loben die Verzahnung der drei Bereiche Mathematik, Medizin und Lebens-

wissenschaften, welches den Studierenden einen einzigartigen Studienfokus bietet, welcher sie 

optimal für den lokalen und überregionalen Arbeitsmarkt ausbildet.  

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudien-

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Die Gutachter:innen diskutieren mit den Programmverantwortlichen die Übergänge zu einem 

Masterstudium und erfahren, dass Absolvent:innen des Ba MML nicht nur in den konsekutiven 

Ma MML übergehen, sondern auch ein grundständiges Mathematik-Masterstudium aufnehmen 

können und dies bereits von einigen Studierenden erfolgreich absolviert wurde. Ebenfalls können 

Absolvent:innen eines grundständigen Mathematik-Bachelorstudiengangs in den Ma MML über-

gehen, was auch regelmäßig passiert, weshalb die Studienanfängerzahlen im Master auch leicht 

über denen des Bachelors liegen.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

• (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Studierenden 

systematischer bei der Suche nach externen Praktikaplätzen zu unterstützen.  

 

Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

Sachstand 

Curriculum 

Der Masterstudiengang MML umfasst inklusive der Masterarbeit 8 Pflichtmodule, 3 bis 5 Vertie-

fungsmodule und 7 Module mit Wahlpflichtcharakter, die sich exklusive der Masterarbeit auf fol-

gende Bereiche verteilen:  
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- Mathematik (7 Module, 37 ECTS-Punkte) 

- Nebenfach (3-5 Module, 22 ECTS-Punkte)  

- Wahlpflichtbereich Mathematik (Auswahl 4 aus 35 Modulen, 20 ECTS-Punkte)  

- Wahlpflichtbereich Informatik (Auswahl 1 aus 6 Modulen, 4 ECTS-Punkte)  

- Wahlpflichtbereich fächerübergreifend (2 Module, 7 ECTS-Punkte)  

Das Nebenfach besteht aus einem der drei Bereiche Life Science, Bildverarbeitung und Geneti-

sche Statistik. Ein Wahlpflichtfach kann durch ein Praktikum ersetzt werden.  

Die Masterarbeit (inkl. eines mündlich geprüften Kolloquiums) umfasst 30 KP. 

Ein Studienplan ist im Anhang dieses Berichts zu finden. 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 der Studiengangsordnung regelt den Zugang zum Studium. Voraussetzung für den Zugang 

zum Masterstudium sind ein Bachelorabschluss in Mathematik in Medizin und Lebenswissen-

schaften oder einem verwandten Fach, ein Nachweis der besonderen Qualifikation (Bachelorab-

schlussnote von 2,7 oder besser) sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.  

Wenn zum Bewerbungszeitpunkt das qualifizierende Studium noch nicht abgeschlossen ist, die 

Bachelorarbeit aber bereits begonnen wurde, genügt der Nachweis von Prüfungsleistungen im 

Umfang von mindestens 150 Kreditpunkten und eine aus diesen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote von mindestens 2,7, um unter Vorbehalt zugelassen zu werden. In diesem Fall 

ist der erfolgreiche Studienabschluss innerhalb von drei Monaten nach Studienbeginn nachzu-

weisen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachter:innen betrachten die von der Hochschule vorgelegten Modulbeschreibungen, den 

Studienplan sowie eine Ziele-Module Matrix und kommen zu der Ansicht, dass das Curriculum 

des Masterstudiengangs die angestrebten Ziele gut umsetzt. Die Gutachter:innen erkennen, dass 

die Studierenden während des Masterstudiums, aufbauend auf das zuvor absolvierte Bachelor-

studium ihre Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen. Konkret wird mit dem Masterstudium die 

Grundlage für eine weitere Forschungstätigkeit in der Industrie oder an der Universität gelegt. 

Dabei erweitern die Ergänzungen in den Bereichen Statistik, Life Science und Bildverarbeitung 

die beruflichen Perspektiven der Mathematiker:innen nachhaltig und eröffnen ihnen Einsatzmög-

lichkeiten in der wachsenden Branche der Life Sciences.  

Die Gutachter:innen halten insbesondere die sehr große Wahlfreiheit der Studierenden, zum ei-

nen bezogen auf das Nebenfach, zum anderen auf die Wahlpflichtmodule, welches im Bereich 

der Mathematik eine Auswahl von vier aus 35 Modulen umfasst. Die Studierenden bemängeln, 
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dass viele der im Modulhandbuch verzeichneten Module gar nicht angeboten werden. Die Pro-

grammverantwortlichen bestätigen, dass aufgrund der geringen Anzahl der Studierenden einige 

Module nur alle zwei oder drei Jahre angeboten werden, allerdings dennoch im Modulhandbuch 

auftauchen. Bei der Überprüfung der Modulbeschreibungen fällt den Gutachter:innen auf, dass 

für jedes Module der konkrete Angebotsturnus angegeben ist, beispielsweise „jedes Sommerse-

mester“, „jedes Wintersemester“ oder auch „alle zwei Jahre“ oder „unregelmäßig“. Auch wenn bei 

einer Regelstudienzeit von zwei Jahren nicht alle im Modulhandbuch hinterlegten Module ange-

boten werden können, weisen die Gutachter:innen daraufhin, dass für die Studierenden in den 

Modulbeschreibungen grundsätzlich ersichtlich ist, welche Module in welchem Turnus stattfinden 

und dass eine große Bandbreite an Wahlpflichtmodulen jährlich angeboten wird, so dass die 

Wahlfreiheit nur bedingt eingeschränkt ist.    

Die Gutachter:innen loben die Verzahnung der drei Bereiche Mathematik, Medizin und Lebens-

wissenschaften, welche den Studierenden einen einzigartigen Studienfokus bietet, welcher sie 

optimal für den lokalen und überregionalen Arbeitsmarkt ausbildet.  

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudien-

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

• (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Studierenden 

systematischer bei der Suche nach externen Praktikaplätzen zu unterstützen.  

 

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Curriculum 

Der Bachelorstudiengang Zweitfach Mathematik Vermitteln umfasst Lehrveranstaltungen mit ei-

nem Gesamtumfang von 68 ECTS-Punkten in Verbindung mit dem Bachelorstudiengang Musik 

Vermitteln an der Musikhochschule Lübeck mit einer Regelstudienzeit von vier Jahren und einer 

Gesamtkreditpunktezahl von 240 ECTS-Punkten. Dabei werden an der Universität zu Lübeck elf 

Pflichtmodule belegt, verteilt über die Semester drei bis acht. Die elf Pflichtmodule des Zweitfachs 

verteilen sich dabei auf folgende Lehrschwerpunkte:  
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- Mathematik (9 Module, 60 ECTS-Punkte) 

- Fachdidaktischer Bereich (2 Module, 8 ECTS-Punkte) 

Ein Studienplan ist im Anhang dieses Berichts zu finden. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 der Studiengangsordnung regelt den Zugang zum Studium. Voraussetzung ist eine Immatri-

kulation entsprechend der Einschreibeordnung der Musikhochschule Lübeck an der Musikhoch-

schule Lübeck im Bachelorstudiengang Musik Vermitteln für das Zweitfach Mathematik Vermit-

teln. Die Studierenden werden auf Antrag als Zweithörer:innen gemäß § 23 der Immatrikulations-

ordnung der Universität zu Lübeck aufgenommen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachter:innen halten fest, dass die Studierenden des Bachelorstudiengangs ZMV in den 

gleichen Lehrveranstaltungen sitzen wie die Studierenden des Bachelorstudiengangs MML. In-

sofern bewerten die Gutachter:innen die mathematischen Veranstaltungen als sinnvoll konzipiert 

und dafür geeignet, den Studierenden die für ein Lehramt notwendigen mathematischen Kennt-

nisse zu vermitteln.  

Hinsichtlich der didaktischen Anteile des Studiums erkennen die Gutachter:innen, dass die UzL 

diese von ehemals 6 ECTS-Punkte auf 8 ECTS-Punkte angehoben hat, was aus Sicht der Gut-

achter:innen ausreichend erscheint, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Hauptteil der 

didaktischen Ausbildung an der Musikhochschule Lübeck stattfindet. Dass zukünftig ein zustän-

diger Didaktiker an der UzL angestellt wird, halten die Gutachter:innen weiterhin für sinnvoll, auch 

wenn sie erkennen, dass die didaktischen Anteile auch vom IQSH abgedeckt werden.   

Die Gutachter:innen halten abschließend die modulare Zusammensetzung des Curriculums für 

stimmig und erkennen, dass alle wichtigen Inhalte der Mathematik und der Mathematik-Didaktik 

enthalten sind, um die Studierenden für ihre Lehramtstätigkeit (in Kombination mit dem zu absol-

vierenden Masterstudium) auszubilden.  

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudien-

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Curriculum 

Der Masterstudiengang Zweitfach Mathematik Vermitteln umfasst Lehrveranstaltungen mit einem 

Gesamtumfang von 28 ECTS-Punkten in Verbindung mit dem Masterstudiengang Musik Vermit-

teln an der Musikhochschule Lübeck mit einer Regelstudienzeit von zwei Jahren und einer Ge-

samtkreditpunktezahl von 120. Die Module an der Universität zu Lübeck erstrecken sich dabei 

über die Semester eins bis drei. Der Umfang der Lehrmodule im Zweitfach beträgt: 

- Pflichtbereich Mathematik (3 Module, 13 ECTS-Punkte) 

- Wahlpflichtbereich (Auswahl 2 aus 8 Modulen, 10 ECTS-Punkte) 

- Fachdidaktischer Pflichtbereich (1 Modul, 5 ECTS-Punkte) 

Ein Studienplan ist im Anhang dieses Berichts zu finden. 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 3 der Studiengangsordnung regelt den Zugang zum Studium. Voraussetzung für den Zugang 

zum Studium ist eine Immatrikulation entsprechend der Einschreibordnung (Satzung) der Musik-

hochschule Lübeck an der Musikhochschule Lübeck im Masterstudiengang Musik Vermitteln für 

das Zweitfach Mathematik Vermitteln. Die Studierenden werden auf Antrag als Zweithörerinnen 

und Zweithörer gemäß § 23 der Immatrikulationsordnung der Universität zu Lübeck immatriku-

liert. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 

Die Gutachter:innen halten fest, dass die Studierenden des Masterstudiengangs ZMV in den glei-

chen Lehrveranstaltungen sitzen wie die Studierenden des Bachelorstudiengangs MML. Insofern 

bewerten die Gutachter:innen die mathematischen Veranstaltungen als sinnvoll konzipiert und 

dafür geeignet, den Studierenden die für ein Lehramt notwendigen mathematischen Kenntnisse 

zu vermitteln.  

Hinsichtlich der didaktischen Anteile des Studiums erkennen die Gutachter:innen, dass die UzL 

nur ein fachdidaktisches Modul im Umfang von fünf ECTS-Punkten anbietet (Modul „Praktikum 

Begabtenförderung“). Dies ist allerdings konform zu den Absprachen, welche die Musikhoch-

schule Lübeck mit der Universität Hamburg hatte, welche das Zweitfach Mathematik Vermitteln 
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zuvor angeboten hatte. Da auch hier die meisten didaktischen Veranstaltungen an der Musik-

hochschule selbst stattfinden, halten die Gutachter den geringeren Didaktikanteil im Zweitfach für 

vertretbar.   

Die Gutachter:innen halten abschließend die modulare Zusammensetzung des Curriculums für 

stimmig und erkennen, dass alle wichtigen Inhalte der Mathematik und der Mathematik-Didaktik 

enthalten sind, um die Studierenden für ihre Lehramtstätigkeit (in Kombination mit dem zu absol-

vierenden Bachelorstudium) auszubilden.  

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudien-

gang entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

In ihrem Selbstbericht gibt die UzL an, ausdrücklich den Austausch der Studierenden zu begrü-

ßen und sich zu diesem Zweck 2015/2016 erfolgreich einem Internationalisierungsaudit der 

Hochschulrektorenkonferenz unterzogen hat, um die Mobilität der Studierenden mit geeigneten 

Maßnahmen und Entscheidungen zu unterstützen. Die Internationalisierungsstrategie der UzL 

umfasst auch die hier betrachteten Studiengänge.  

Die Universität verweist des Weiteren auf eine Reihe internationaler Kooperationsvereinbarun-

gen. So bestehen Erasmus+-Programme mit einer Reihe von Hochschulen. Im Studiengang MML 

wurden dazu bisher insbesondere die Kooperationen mit den Universitäten Odense (Dänemark), 

Helsinki (Finnland), Bergen (Norwegen) und Barcelona (Spanien) genutzt. Pro Jahr absolvieren 

4-5 Studierende der MML-Studiengänge ein Auslandssemester. Die Hochschule gibt an, dass 

sich für den Bachelorstudiengang das sechste Semester für einen Auslandsaufenthalt eignet, 

weil die Studierenden schon gefestigte Fachgrundlagen mitbringen und an den Partnereinrich-

tungen geeignete Substitute für die Wahlpflichtmodule existieren. Im Masterstudium sind insbe-

sondere das zweite und dritte Semester aufgrund des hohen Wahlpflichtanteils gut für ein Aus-

landssemester geeignet.  
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Auslandssemester für Studierende des ZMV hat die UzL nach eigenen Angaben bisher noch 

nicht organisieren können. Dies liegt neben der geringen Studierendenzahl im Wesentlichen an 

der Struktur des Studiums an der Musikhochschule.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Nach Durchsicht der eingereichten Unterlagen und den Gesprächen sind die Gutachter:innen der 

Ansicht, dass die UzL über gute Auslandskontakte und Kooperationen mit ausländischen Hoch-

schulen verfügt, welche einen Mehrwert für die Studierenden bieten. Auch die Anerkennung au-

ßerhochschulisch erworbener Kompetenzen ist verbindlich und angemessen geregelt (s. hierzu 

auch Art. 2 Abs. 2 dieses Berichts). Aus Sicht der Gutachter:innen besteht jedoch dennoch für 

die Studiengänge MML die Schwierigkeit, ein Auslandssemester ohne Überschreitung der Re-

gelstudienzeit zu absolvieren. Im Bachelorstudiengang MML gibt die Hochschule an, dass das 

sechste Semester am ehesten für einen Auslandsaufenthalt genutzt werden kann. Hier findet 

allerdings parallel die Bachelorarbeit statt, so dass das Semester, insofern die Bachelorarbeit 

nicht auch im Ausland geschrieben werden soll, nicht vollständig an einer ausländischen Hoch-

schule verbracht werden kann. Die Programmverantwortlichen weisen darauf hin, dass in Ab-

sprache mit der Studiengangsleitung auch immer individuelle Lösungen durch das Vorziehen und 

Nachholen einzelner Pflichtmodule geschaffen werden können. Dennoch erscheint es den Gut-

achtern nicht zielführend, ausgerechnet das sechste Semester als Mobilitätsfenster zu kommu-

nizieren. Die Studierenden beider Studiengänge MML geben des Weiteren an, dass es nicht 

möglich ist, ein Auslandssemester durchzuführen und dennoch in Regelstudienzeit das Studium 

zu beenden. Als Gründe geben sie an, dass in jedem Semester Pflichtmodule stattfinden, welche 

nicht vollständig substituiert werden können.  

Die Gutachter:innen erkennen, dass der Begriff „Mobilitätsfenster“ als solcher in den beiden Stu-

diengängen nicht institutionalisiert wurde und dass die Programmverantwortlichen durchaus be-

müht sind, den Studierenden individuelle Hilfestellung bei der Koordinierung eines Auslandsse-

mesters zu bieten. Sie halten dennoch fest, dass aus ihrer Sicht aktuell die Curricula beider Stu-

diengänge MML so konzipiert sind, dass ein Auslandsaufenthalt nicht in Regelstudienzeit abge-

schlossen werden kann. Entsprechend bitten sie die Programmverantwortlichen, die Studien-

gangkonzepte dahingehend zu überarbeiten, dass den Studierenden ein Aufenthalt an einer an-

deren Hochschule ohne Zeitverlust ermöglicht wird.  

Für die beiden Studiengänge ZMV entfällt eine solche Bewertung, da die Studierenden glaubhaft 

erklären, dass für sie ein Auslandsaufenthalt nur in ihrem Hauptfach Musik in Frage kommt und 

dies entsprechend über die Musikhochschule abgewickelt wird.  

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 
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Die Hochschule verweist auf den Selbstbericht sowie die während der Online-Begehung darge-
stellten Sachverhalte, dass sich im Bachelorstudiengang MML das sechste Semester für einen 
Auslandsaufenthalt ohne Zeitverlust eignet. Hier sind im empfohlenen Studienverlaufsplan nur 
die Bachelorarbeit sowie drei Wahlpflichtmodule vorgesehen. Des Weiteren können Studierende 
bereits gefestigte Fachgrundlagen mitbringen und an den Partnereinrichtungen existieren geeig-
nete Substitute für die Wahlpflichtmodule. Ein Aufenthalt an einer anderen Hochschule soll den 
Bachelorstudierenden somit ohne Zeitverlust möglich sein und wird explizit aufgrund der in die-
sem Semester vorgesehenen Module empfohlen und an die Studierenden kommuniziert. Den-
noch wählen einige Studierende auch schon das fünfte Semester für einen Auslandsaufenthalt. 
In diesen Fällen gibt es dann eine intensive Beratung durch die Studiengangleitung und im We-
sentlichen ist dann, durch Vorziehen bzw. Nachholen von Pflichtveranstaltungen, auch hier das 
Studium in Regelstudienzeit möglich. Teilweise Verlängerungen um ein Semester sind manchmal 
persönliche Entscheidungen der Studierenden. Die Hochschule wird jedoch die Empfehlung, das 
sechste Semester für einen Auslandsaufenthalt zu nutzen, verstärkt an die Studierenden kom-
munizieren. 

Im Masterstudiengang MML eignet sich aufgrund des hohen Wahlpflichtanteils insbesondere da 
dritte Semester für ein Auslandssemester. Auch für diesen Studiengang gilt, dass manche Stu-
dierende von der Empfehlung abweichen und schon im zweiten Semester ins Ausland gehen. 
Auch hier will die Hochschule zukünftig durch intensivere Beratung stärker darauf achten, dass 
die Regelstudienzeit dann eingehalten werden kann.  

Die Gutachter:innen nehmen die ausführliche Stellungnahme der Hochschule zur Kenntnis. Sie 
erkennen, dass die Hochschule sich mit dem Thema der Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts 
in Regelstudienzeit intensiv auseinandergesetzt hat und dies weiterhin regelmäßig im Sinne der 
Studierenden diskutiert. Auch können sie den Ausführungen entnehmen, dass die Universität im 
Sinne der Studierenden bemüht ist, ein Auslandssemester durch individuelle Regelungen, bei-
spielsweise vorziehen einzelner Veranstaltungen, zu realisieren. Dennoch ist den Gutachter:in-
nen nicht ganz klar geworden, wie im sechsten Semester ein Auslandssemester neben der Ba-
chelorarbeit verbracht werden soll. Sie sind allerdings der Ansicht, dass die Universität die ange-
brachte Kritik aufnehmen und entsprechend weiter behandeln wird und stufen die Auflage zu 
einer Empfehlung ab.   

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung für die Studiengänge Mathematik in Medizin 

und Lebenswissenschaften:  

• (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Möglichkei-

ten, ein Auslandssemester in Regelstudienzeit zu absolvieren, auszuweiten und gegebe-

nenfalls das Mobilitätsfenster im sechsten Semester zu überdenken, da hier auch die Ba-

chelorarbeit verfasst werden muss.    
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Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Laut Angaben des Selbstberichts sind die Studiengänge im regelmäßigen Programm der Hoch-

schule berücksichtigt und nutzten alle personellen Ressourcen der beteiligten Institutionen. Ex-

terne Lehrbeauftragte werden nur für die fachdidaktischen mathematischen Anteile des IQSH in 

geringem Umfang eingesetzt. Die Studiengänge sind in der Sektion Informatik/Technik in der 

gleichnamigen Lehreinheit verortet. Die Studiengänge MML enthalten auch geringfügige Lehrim-

porte aus der Lehreinheit Naturwissenschaften und der Lehreinheit Klinisch-theoretische Medizin.  

Für die Weiterentwicklung der Lehre hat die UzL eine zentrale Einrichtung, dass Dozierenden-

Service-Center (DSC) etabliert. Das DSC bietet allen Mitgliedern der Universität unterscheidlcihe 

Weiterbildungsformate an, die kostenfrei innerhalb der Arbeitszeit besucht werden können, da-

runter beispielsweise hochschuldidaktische Kurse zu den Themen e-Didaktik-Kompetenz oder 

Prüfungs-Kompetenz. Bisher haben 90% der universitären Dozierenden in den letzten fünf Jah-

ren wenigstens an einem der angebotenen Kurse teilgenommen.  

Weiter hat sich die Universität in einem Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen und 

einem Personalentwicklungskonzept eine Selbstverpflichtung für ihr Verhalten in Bezug auf ihre 

genuine Aufgabe der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung und auch als gute Arbeitgeberin 

auferlegt Insbesondere werden Karrierewege abseits der Professur aufgezeigt und befördert, 

aber auch frühe Berufungen und planbare Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Wissenschaft 

stetig weiterentwickelt. 2018 erfolgte darüber hinaus der Beitritt zur „European Charter for Re-

searchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers“, kurz „Charter and Code“. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Nach Durchsicht der von der Hochschule vorgelegten Dokumente und den Gesprächen mit den 

Programmverantwortlichen, Lehrenden und Studierenden stellen die Gutachter:innen fest, dass 

beide Studienprogramme mit dem zur Verfügung stehenden Personal ohne Überlast betrieben 

werden können. Anhand der Angaben des Personalhandbuchs erkennen die Gutachter:innen, 

dass fachliche Ausrichtung und Forschungsschwerpunkte des an den Studiengängen fachlich 

beteiligten Personals fachlich dazu geeignet sind, die angestrebten Qualifikationsziele auf hohem 

Niveau umzusetzen. 

Die Gutachter:innen können des Weiteren nach den Gesprächen mit den Lehrenden bestätigen, 

dass die UzL über ein angemessenes Konzept für die fachliche und didaktische Weiterbildung 
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aller Lehrenden verfügt und die Lehrenden dies auch aktiv nutzen. So sind alle Dozierenden be-

reits in Lehre und Forschung aktiv und beteiligen sich an überregionalen sowohl nationalen als 

auch internationalen Forschungsverbünden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Die wissenschaftlichen Einrichtungen der MINT-Sektionen und der Lehreinheit Vorklinik verfügen 

über Globalhaushalte, die unter anderem auch sächliche Mittel für die Lehre beinhalten. So wer-

den beispielsweise Kosten für Lehrmaterialen in Form von Skripten und Kopien, Druckkosten und 

Kosten für wissenschaftliches Hilfsmaterial hieraus entnommen. Außerdem stehen Mittel für wis-

senschaftliche Hilfskräfte zum Übungsbetrieb und zur Tutorienbetreuung zur Verfügung. Bei den 

anderen Lehreinheiten der Sektion Medizin gibt es eine Basisausstattung für die Kliniken und 

Institute, die entsprechend der Forschungs- und Lehrleistung über das universitätsinterne System 

der leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) aufgestockt wird (Publikationen 30 %, Drittmittel 

30 %, Gleichstellung, Nachwuchsförderung und Transfer 15 % und qualitative Aspekte der Lehre 

25 %). 

Grundsätzlich stehen für Lehrveranstaltungen die Räumlichkeiten der gesamten Universität zur 

Verfügung. Dieses Raumangebot umfasst derzeit 10 Hörsäle mit einer Kapazität von ca. 35 – 576 

Plätzen und 32 als Hörsaal oder Seminarraum nutzbare Räume mit einer Kapazität von 24 – 97 

Plätzen. Alle Hörsäle und die meisten Seminarräume sind mit einer modernen Medienausstattung 

versehen. Darüber hinaus verfügen alle Institute über institutseigene Seminar- oder Praktikums-

räume, die eine von der allgemeinen Hörsaalplanung unabhängige flexible Nutzung für Seminare 

und Praktika erlauben 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Finanzierung ist aus Sicht der Gutachter für das Programm gesichert. Sie halten fest, dass 

die finanzielle und sächliche Ausstattung sowie die Infrastruktur insgesamt gut geeignet sind, die 

Studiengänge in der angestrebten Qualität durchzuführen. Auch die Studierenden sind mit der 

Ausstattung der Lehr- und Lernräume zufrieden, so dass die Gutachter:innen kein Optimierungs-

möglichkeiten feststellen.  
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Je nach Art der zu überprüfenden Qualifikationsziele kommen an der Universität zu Lübeck fol-

gende Prüfungsleistungen zum Einsatz: Mündliche Prüfungen, Klausurarbeiten und sonstige 

schriftliche Arbeiten, Projektarbeiten mit Dokumentationen und Präsentationen, Ba-chelor- bzw. 

Masterarbeit mit Kolloquium, Hausarbeiten, Referate, Protokolle und Arbeitsberichte, Seminar-

vorträge und Kolloquien, Durchführung von Experimenten, Präsenzübungen, Praktische Arbeiten 

mit Bericht, Praktische Prüfungen, Objective Structured Clinical Examination (OSCE) und Portfo-

lioprüfung. Die jeweilige Form der Modulprüfung wird prinzipiell im Modulhandbuch festgelegt und 

in der ersten Vorlesungswoche des Semesters bekannt gegeben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter stellen fest, dass die Prüfungsformen modulbezogen und grundsätzlich kompe-

tenzorientiert sind. In den Bachelorprogrammen werden zwar überwiegend Klausuren genutzt 

aber auch andere Prüfungsformen kommen in angemessenem Umfang zum Einsatz.  

Nach Einsicht in Klausuren, Projekt- und Abschlussarbeiten sehen die Gutachter die Anforderun-

gen in den Studiengängen als angemessen an und stellen fest, dass die Studierenden die Anfor-

derungen erfüllen. 

Insgesamt sind die Gutachter der Ansicht, dass die vorgesehenen Prüfungsformen zu den ein-

zelnen Modulen eine aussagekräftige Überprüfung der erworbenen Kompetenzen ermöglichen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb 
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In ihrem Selbstbericht gibt die Universität an, dass die Studierbarkeit in Regelstudienzeit in allen 

zu akkreditierenden Studiengängen gewährleistet ist. Die Universität legt Musterstudienpläne so-

wie Kohortenstatistiken für alle vier Studiengänge vor.  

Arbeitsaufwand 

Alle vier Studiengänge sind mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet, dass auf dem studenti-

schen Arbeitsaufwand beruht und die Vergabe von ECTS-Punkten vorsieht. Wie in § 8 dieses 

Berichts festgehalten, legt die Universität dabei einem ECTS-Punkt verbindlich 30 Arbeitsstunden 

zu Grunde. Für jedes Modul sind ECTS-Punkte sowie die Bedingungen für deren Erwerb festge-

legt. Im Bachelorstudiengang MML müssen im ersten Studienjahr 65 ECTS-Punkte, im zweiten 

59 ECTS-Punkte und im dritten 56 ECTS-Punkte erworben werden. Im Masterstudiengang MML 

müssen im ersten Studienjahr 61, im zweiten 59 ECTS-Punkte erworben werden. Die elf Pflicht-

module des Bachelorstudiengangs ZMV verteilen sich über die Semester drei bis acht; dabei 

müssen pro Semester zwischen einen und drei Modulen belegt werden (8 – 16 ECTS-Punkte pro 

Semester). Im Masterstudiengang ZMV werden insgesamt sechs Module in drei Semestern be-

legt, wobei der Arbeitsaufwand pro Semester zwischen 5 und 14 ECTS-Punkten beträgt.  

Prüfungsdichte und -organisation 

Für alle Studiengänge regelt die Prüfungsverfassungsordnung (PVO) der UzL einheitlich alle As-

pekte der Durchführung von Prüfungen, darunter die Arten möglicher Prüfungen, die Möglichkei-

ten zur Wiederholung, Härtefälle, den Aufbau von Abschlussarbeiten, etc. Demgegenüber regelt 

die Studiengangsordnung, welche Module den speziellen Studiengang ausmachen und welche 

Besonderheiten für diesen Studiengang gelten.  

Alle Module enden, insofern nicht anders in den Modulbeschreibungen angegeben, mit einer ein-

zigen Prüfung, deren Note die Modulnote ergibt. Am Ende und zu Beginn eines Vorlesungszeit-

raums stehen jeweils zweieinhalb Wochen für die Prüfungen zur Verfügung. Die Studierenden 

entscheiden selbstständig, ob sie die jeweils erste Modulprüfung im ersten oder zweiten Zeitfens-

ter schreiben. Pro Semester legen die Studierenden maximal sechs Prüfungen ab. Die Prüfungs-

tage werden zu Semesterbeginn festgelegt und an die Studierenden über das Internet bekannt-

gegeben. Die Prüfungstermine werden zentral koordiniert, wobei das Ziel verfolgt wird, dass keine 

zwei Prüfungen am selben Tag und auch lediglich in Ausnahmefälle an aufeinanderfolgenden 

Tagen absolviert werden müssen.  

Die Zulassung zu den Prüfungen und Klausuren kann in einzelnen Modulen an den Nachweis 

der erfolgreichen Absolvierung von Vorprüfungsleistungen (Praktikums-, Übungs- oder Seminar-

leistungen) geknüpft sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Leistungen der Prü-

fungsvorbereitung dienen. Fixiert sind diese Regelungen im Modulhandbuch, zusätzlich sind sie 
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durch die Dozierenden zu Veranstaltungsbeginn den Studierenden mitzuteilen. Für jede bestan-

dene studienbegleitende Fachprüfung wird ein Leistungszertifikat ausgestellt. Für die Studien-

gänge Zweitfach Mathematik Vermitteln werden die Studienleistungen der Musikhochschule 

Lübeck über Leistungsbescheinigungen gemeldet. 

 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb / Arbeitslast 

Die Gutachter:innen sehen die Planungssicherheit für die Studierenden als gegeben an. Dies 

betrifft auch die Wahlpflichtmodule, welche nicht jährlich angeboten werden (vlg. hierzu die An-

gaben unter „Curriculum“), da die Hochschule in den Modulbeschreibungen den Angebotsturnus 

für jedes Modul transparent angibt. Aus Sicht der Gutachter:innen ist ebenfalls die Überschnei-

dungsfreiheit in den Pflichtmodulen sichergestellt; einzelne potentielle Überschneidungen im 

Wahlangebot schränken die Wahlmöglichkeit der Studierenden nicht entscheidend ein.  

Hinsichtlich der der Universität eingereichten Zahlen zur Erfolgsquote und Regelstudienzeit be-

steht bei den Gutachter:innen nach Durchsicht der Unterlagen noch kein einheitliches Bild. Be-

zogen auf die Erfolgsquote gibt die UzL für den Bachelor MML eine Anfängerzahl pro Jahr von 

durchschnittlich 16 Student:innen, jedoch eine Absolvierendenzahl pro Jahr von 24,7. Auch im 

Master MML liegt die Zahl der Anfänger:innen mit durchschnittlich 18,7 deutlich unter den Absol-

vent:innen mit durchschnittlich 25,7. Da weitere Angaben darauf hinweisen, dass nur wenige Stu-

dierende in Regelstudienzeit ihr Studium beenden, gehen die Gutachter:innen davon aus, dass 

der höhere Anteil an Absolvent:innen im Verhältnis zu Studienanfänger:innen auf die Überschrei-

tung der Regelstudienzeit zurückzuführen ist. So beenden im Bachelor MML nur 14,6% der Stu-

dierenden das Studium in Regelstudienzeit, im Master MML nur 6,3% oder 10,9%, je  nachdem 

ob man den Angaben zur „Erfassung Abschlussquote“ oder „Erfassung Studiendauer im Verhält-

nis zur Regelstudienzeit“ folgt. In beiden Fällen ist die Regelstudienzeit im Bachelor- aber insbe-

sondere im Masterstudiengang MML sehr niedrig (s. weiter unten in diesem Kriterium). Die Gut-

achter:innen finden keine Angaben zur Abbrecherquote in beiden Studiengängen und bitten die 

Universität, hier, wie auch bezogen auf die Regelstudienzeit, die Zahlen zu überprüfen und dem 

Gutachtergremium nachzureichen. Dies gilt auch für die Studiengänge ZMV. Hier gibt es jeweils 

0,6 Anfänger:innen in den Jahren 2019 – 2021, jedoch laut der Tabelle zu Beginn dieses Berichts 

scheinbar keine Absolvent:innen. Vergleicht man die Angaben zur „Erfassung Studiendauer im 

Verhältnis zur Regelstudienzeit“, so scheint es im Bachelor ZMV jedoch vier Absolvent:innen zu 

geben, darunter einer in Regelstudienzeit. Gleiches gilt für den Master ZMV, wo zumindest ein:e 

Absolvent:in verzeichnet ist. Auch hier bitten die Gutachter:innen die Universität, korrigierte Zah-

len nachzuliefern. 
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Ungeachtet der noch nicht eindeutigen Datenlage ist dennoch festzuhalten, dass in den Studien-

gängen ZMV zwar eine Kapazität von fünf Studienanfänger:innen pro Jahr angesetzt ist, die tat-

sächliche Zahl jedoch weit darunter liegt. Die Gutachter:innen fragen, ob ein Studiengang, auch 

wenn es sich „nur“ um ein Zweitfach handelt, mit solchen Zahlen überhaupt durchgeführt werden 

kann. Die Programmverantwortlichen berichten, dass dies kein Problem darstellt, da die Studie-

renden die Mathematikmodule gemeinsam mit den Studierenden der Studiengänge MML besu-

chen und auch die Didaktikveranstaltungen am IQSH von mehreren Kohorten genutzt werden. 

Natürlich wünscht man sich mehr Studierende und hofft, dass das Studieninteresse in Zukunft 

steigt, für die Durchführbarkeit des Studiengangs ist es jedoch unerheblich, ob sich ein oder fünf 

Studierende einschreiben. Dies können die Gutachter:innen nachvollziehen 

In diesem Zusammenhang diskutieren die Gutachter:innen auch die recht geringen Studienzah-

len der Studiengänge MML. Aus den vorgelegten Daten der Hochschule geht hervor, dass die 

Studienanfänger:innenzahlen kontinuierlich gesunken sind: Im Ba MML waren es im WS 

2016/2017 40 Anfänger:innen, im WS 2021/22 14. Im Ma MML sind die Anfänger:innenzahlen 

ebenfalls kontinuierlich von 25 im WS 2018/2017 auf 17 in 2021/22 gesunken.  Um diese Zahlen 

erneut zu erhöhen und damit den Fortbestand der Studiengänge langfristig zu sichern, empfehlen 

die Gutachter:innen der Universität, die Marketingmaßnahmen bzw. die Anwerbung neuer Stu-

dierenden zu intensivieren und weiterzuentwickeln.  

Hinsichtlich der Erfolgsquote und der Regelstudienzeit der Studiengänge ZMV ist die Einschät-

zung der Gutachter:innen begrenzt, da dies maßgeblich von der Studierbarkeit des Studiengangs 

Musik Vermitteln abhängt, welches in einem separaten Verfahren überprüft wurde.  

Die Gutachter:innen diskutieren insbesondere die auffallende Regelstudienzeitüberschreitung im 

Bachelor MML, aber insbesondere im Master MML. Im Bachelor schaffen 14,6% der Studieren-

den ihren Abschluss in Regelstudienzeit. Die Programmverantwortlichen sowie die Studierenden 

berichten, dass dies zumeist auf persönliche und nicht maßgeblich auf studiengangspezfische 

Gründe zurückzuführen ist. So haben die Gutachter:innen zwar festgehalten, dass sich ein Auf-

enthalt an einer Hochschule im Ausland nicht ohne studienzeitverlängernde Wirkung integrieren 

lässt, allerdings nehmen nur wenige Studierende dieses Angebot wahr. Weitere Gründe für die 

Studienzeitüberschreitung sind weiterhin, dass viele der Studierenden neben dem Studium be-

ruflichen Nebentätigkeiten nachgehen oder ein zusätzliches Praktikum absolvieren. Die Pro-

grammverantwortlichen geben ebenfalls an, dass Studierende nach dem sechsten Semester be-

reits in den Master eingeschrieben werden können, auch wenn sich das Bachelorstudium dann 

um ein Semester verlängert. In den Gesprächen mit den Studierenden kristallisiert sich jedoch 

auch heraus, dass diese den ungleich verteilten Workload, insbesondere im ersten Studienjahr 

als hinderlich für einen Abschluss in Regelstudienzeit sehen. So finden im ersten Studienjahr 65 
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ECTS-Punkte statt der üblichen 60 statt. Auch wenn sich durch die Größe der Module die Prü-

fungslast nicht erhöht, erhalten die Studierenden schon den Eindruck, dass der Arbeitsaufwand 

hier dazu führt, dass einige Prüfungen aufgeschoben werden. Die Gutachter:innen können dies 

nachvollziehen und halten es für sinnvoll, dass die Hochschule den Arbeitsaufwand gleichmäßig 

über die Semester verteilt, insbesondere auch um den Studierenden den Einstieg ins Studium im 

ersten und zweiten Semester zu erleichtern.  

Für den Masterstudiengang MML geben die Programmverantwortlichen an, regelmäßig die 

Gründe für die hohe Regelstudienzeitüberschreitung zu eruieren. Als Gründe führen sie beispiels-

weise verlängerte Auslandsaufenthalte der Studierenden an oder dass diese an interessanten 

Projekte vor der Masterarbeit teilnehmen, auch wenn sich ihr Studienabschluss dadurch verzö-

gert. Letzteres wird von den Studierenden bestätigt. Dennoch empfehlen die Gutachter:innen, 

insofern die Zahlen nach Einreichung der korrigierten Versionen weiterhin auf eine hohe Über-

schreitung der Regelstudienzeit hinweisen, dies weiterhin im Blick zu behalten und gemeinsam 

mit den Studierenden nach weiteren möglichen Gründen zu suchen.  

Hinsichtlich der Arbeitslast bemängeln die Studierenden des Master MML weiterhin, dass das 

Masterseminar, für welches ehemals 4 ECTS-Punkte bei einem Workload von 4 SWS vergeben 

wurden, nun auf 3 ECTS-Punkte reduziert wurde, der Workload allerdings gleich hoch geblieben 

ist. Die Programmverantwortlichen geben an, dass ihnen diese Diskrepanz bereits bekannt ist 

und sie dies kurzfristig beheben werden. Dies unterstützten die Gutachter:innen ausdrücklich. 

Prüfungsdichte und -organisation 

Bezüglich der Prüfungsdichte können die Gutachter:innen sich davon überzeugen, dass trotzei-

niger kleiner Module mit einem Umfang von weniger als 5 ECTS-Punkten, die Prüfungslast der 

Norm entspricht und in allen Studiengängen pro Semester nicht mehr als sechs Prügungen ab-

gelegt werden müssen. Dass die Universität den Studierenden zwei Prüfungszeiträume zur Aus-

wahl bietet halten die Gutachter:innen für hilfreich. Insbesondere ist es so möglich, die sechs 

Prüfungen, wenn gewünscht, auf drei Prüfungen pro Zeitraum zu verteilen, so dass genügend 

Zeit zur individuellen Vorbereitung bleibt. Die Studierenden geben sich mit der Prüfungsdichte 

und der –organisation zufrieden und erwähnen, dass bei eventuellen Problemen die Programm-

verantwortlichen ihnen jederzeit zur Seite stehen. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Korrektur der Kohortenzahlen: 

Die Gutachter:innen waren bei Durchsicht der Kohortenstatistiken auf einige Unstimmigkeiten 
gestoßen und hatten die Hochschule gebeten, diese Zahlen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Dies hat die Hochschule gemacht und folgende Stellungnahme verfasst: 
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„Die eingereichten Zahlen in den Tabellen im Selbstbericht sowie den Tabellen für den Akkredi-
tierungsrat wurden nochmals überprüft und sofern nötig korrigiert. Ursprünglich entstammten die 
Zahlen in den Tabellen im Selbstbericht (S. V und VI) der amtlichen Statistik mit dem Stand vom 
16.11.2021 sowie der Kapazitätsrechnung zum WS 2021/22. Die Zahlen der Excel-Tabellen für 
den Akkreditierungsrat aus einer generierten Berechnungstabelle mit Studierendenrohdaten aus 
dem HIS-System der UzL mit Stand vom 26.10.21. Die Daten der amtlichen Statistik werden 
automatisiert nach einem Algorithmus generiert, zu dem uns genauere Kenntnis nicht vorliegt. 

Zu den Kennzahlen in den Tabellen auf Seite V und VI des Selbstberichts: Die Aufnahmekapazi-
tät im WS 2021/22 + SoSe 2022 (das SoSe war im Selbstbericht mit SoSe 2021 falsch angege-
ben) liegt bei 17 im Bachelor bzw. 16 im Master. Diese Größenordnung entspricht auch etwa der 
veränderten Nachfrage für die Studiengänge in den letzten Jahren. Wie im Selbstbericht darge-
stellt, ist eine maximale Anzahl Studierender nur in nc-Studiengängen durch die Jahresaufnah-
mekapazität und die rechtsverbindliche Festlegung von Zulassungszahlen in der Kapazitätsver-
ordnung gegeben. Für Studiengänge ohne nc wird das „überprüfte Berechnungsergebnis nach 
Ap 2. Abschnitt“ angegeben. Der „Festsetzungsvorschlag“ kann davon jedoch abweichen. Eine 
Begrenzung der Aufnahme in Studiengängen ohne nc folgt aber aus keiner der beiden Kennzah-
len.  
Die durchschnittliche Anzahl der Studienanfänger*innen pro Jahr wurde in den Tabellen im 
Selbstbericht beim Bachelor MML von 16 auf 17, beim Master MML von 18,7 auf 21 entsprechend 
der Angaben aus den Tabellen für den Akkreditierungsrat korrigiert (s. Anhang A13). Ebenso 
korrigiert wurde die durchschnittliche Anzahl der Absolvent*innen pro Jahr. Im Bachelor MML 
waren es über die letzten 3 Jahre (2018-2020) 25 Absolvent*innen, im Master MML 24 Absol-
vent*innen. 
Die UzL hat die Zahlen für die Excel-Tabellen für den Akkreditierungsrat nochmals am 11.04.22 
neu abgefragt und dabei festgestellt, dass die ausgewiesenen Summen der Studienanfänger*in-
nen und der Notenverteilung in den AR-Tabellen „Erfassung Abschlussquote und Studierende 
nach Geschlecht“ und „Erfassung Notenverteilung“ leider fehlerhaft waren. Die Summen wurden 
daher in der aktuellen Version angepasst. 
Die Abbrecherquote ist im Selbstbericht als Schwundquote (Kohortenverfolgung; laut Kapazitäts-
rechnung; über 4 Semester) auf S. 30 genannt. Sie beträgt für den Bachelor MML 0,8101und für 
den Master MML 0,8480.  

Im Bachelor ZMV haben in den Jahren 2019-2021 nur zum WS 2020/2021 zwei Studierende 
begonnen, im Master ZMV nur zwei Studierende zum SoSe 2020, was jeweils 0,6 Anfänger*innen 
in den Jahren 2019-2021 entspricht. Die Angaben der durchschnittlichen Anzahl der Absol-
vent*innen in den Tabellen im Selbstbericht auf den Seiten VII und VIII wurden entsprechend den 
Angaben aus der AR-Tabelle „Erfassung Studiendauer im Verhältnis zur Regelstudienzeit“ er-
gänzt. Es handelt sich hierbei beim Bachelor ZMV um einen Studenten, der im WS 14/15 begon-
nen hat, eine Studierende, die im WS 15/16 begonnen hat und zwei Studierende, die im WS 
16/17 begonnen haben. Im Master hat im WS 19/20 ein Student das Studium in Regelstudienzeit 
+ 1 Semester beendet, der im WS 17/18 begonnen hat. Eine Studentin aus der ZMV-Bachelor 
Kohorte WS 16/17 hat in die Doppelfachvariante der Musikhochschule gewechselt, alle anderen 
Studienanfänger*innen haben das Studium noch nicht beendet. Ebenso sind beide Studienan-
fänger*innen des Masters ZMV noch nicht fertig.“ 

Die angepassten Daten wurden in den Akkreditierungsbericht aufgenommen.  
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Gleichmäßige Arbeitslast im Ba MML 
Die Hochschule weist daraufhin, dass im Bachelorstudiengang MML zwar nicht jedes Semester 
einen Umfang von 30 ECTS-Punkten hat, dass aber keines der Semester mehr als 10% davon 
abweicht. Exakte 30 ECTS können leider aufgrund der Modulgröße nicht immer genau erreicht 
werden. Die Hochschule möchte jedoch unterstreichen, dass nach mehrjähriger Erfahrung dieser 
ECTS-Verteilung keinerlei bei den Studierenden diesbezüglich entstanden sind und die geringe 
Arbeitslast in den letzten Semestern des Weiteren als positiv für die Ermöglichung eines Aus-
landsaufenthalts gewertet werden.  

Die Studiengangsleitung ist sich der besonders hohen Kreditpunkteanzahl im ersten Studienjahr 
des Bachelors dennoch bewusst und hat diese Frage im Vorfeld der Reakkreditierung genauso 
wie jetzt bei der Stellungnahme zum Entwurf des Akkreditierungsberichtes mit allen Beteiligten 
ausführlich diskutiert. Die Studierenden gaben bzw. geben an, seit vielen Jahren keine erhöhte 
Arbeitsbelastung im ersten Studienjahr des Bachelors feststellen zu können; im Gegenteil, die 
Studierenden sind mehrheitlich der Meinung, dass sogar die Arbeitsbelastung im dritten und vier-
ten Semester höher wäre. Die rechnerisch hohe Zahl von Punkten im ersten Studienjahr ergibt 
sich insbesondere aus der gewünschten Verzahnung mit den Nebenfächern schon am Beginn 
des Studiums, wo aber die Modulgrößen durch die Verzahnung mit anderen Studiengängen vor-
gegeben ist. 

Die Hochschule ist sich der Situation bewusst und wird in allen Evaluationen und Gesprächen mit 
den Studierenden die Arbeitslast im ersten Studienjahr hinterfragen. Falls hier von den Studie-
renden eine zu hohe Last festgestellt wird, würden sofort Maßnahmen ergriffen, beispielsweise 
die Reduktion von Nebenfächern. Bis dahin möchte die Hochschule allerdings am Status Quo 
und der administrativ einfacheren Verzahnung mit anderen Studiengängen festhalten. 

Die Gutachter:innen bedanken sich für die ausführliche Stellungnahme der Universität und sehen 
den Sachverhalt als angemessen erläutert. Eine Auflage kann aus ihrer Sicht entfallen. 

Regelstudienzeit Masterstudiengang MML 

Bezüglich der Regelstudienzeit des Masterstudiengangs MML gibt die Hochschule an, die Über-
schreitung in Gesprächen mit den Studierenden noch einmal zu thematisieren und für die Wei-
terentwicklung der Curricula diesen Punkt besonders im Blick zu behalten. 

Arbeitsaufwand Master-Seminar 
Des Weiteren erwähnt die Hochschule, dass durch die Reduktion der ECTS-Punkte im Modul 
Master-Seminar Mathematik des Studiengangs Ma MML der Workload für den Vortrag (inkl. Vor- 
und Nachbereitung) sowie für die schriftliche Ausarbeitung auf je 15 Stunden (statt zuvor jeweils 
30 Stunden) reduziert. Die Modulbeschreibung des Masterseminars Mathematik wurde den Gut-
achtern erneut vorgelegt. Eine entsprechende Auflage kann somit entfallen. 

Marketing Studiengänge MML 

Die Hochschule gibt an, dass mit Professor Lellmann fortan ein Beauftragter für das Marketing 
im Studiengang MML benannt. Hierzu wurde bereits eine eigenständige Webseite (https://mathe-
leben.de) entwickelt, die sich an Studieninteressierte richtete.  Weitere Marketingaktivitäten be-
finden sich derzeit noch in der Abstimmung. Um auch im Teilstudiengang ZMV die Studierenden-
anzahl zu erhöhen, wird die Studiengangleitung noch enger mit der Musikhochschule kooperie-
ren, um die dortigen Studierenden für ihr Zweitfach zu gewinnen.  

https://mathe-leben.de/
https://mathe-leben.de/
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Die Gutachter:innen halten die begonnenen Marketingmaßnahmen für sehr sinnvoll, insbeson-
dere auch, dass eine Person als konkreter Ansprechpartner in diesen Fragen fungiert.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung für die Studiengänge Mathematik in Medizin 

und Lebenswissenschaften:  

• (§ 12 Abs. 5 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, das Marketing 

und die damit verbundene Anwerbung neuer Studierender weiterzuentwickeln und zu in-

tensivieren, um die Studienzahlen zu erhöhen und langfristig zu stabilisieren.   

 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Die Aspekte, die sich aus dem besonderen Profilanspruch „Lehrerbildung“ ergeben, werden unter 

§ 13 (2) und (3) dargestellt und bewertet. 

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 Studienakkreditierungsverord-
nung SH) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 Studienak-
kreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

In ihrem Selbstbericht gibt die Universität an, dass die zu reakkreditierenden Studiengänge fort-

laufend fachlich aktualisiert werden, sowohl die mathematischen wie auch die interdisziplinären 

und didaktischen Anteile. Die Dozent:innen sind auf nationaler und internationaler Ebene gut ver-

netzt und arbeiten in verschiedensten Fachgremien mit. Eine weitere Austauschplattform bietet 

neben den Fachgesellschaften DMV, GMDS und GI die Mitgliedschaft im Mathematisch-Natur-

wissenschaftlichen Fakultätentag (MNFT) sowie in der Konferenz mathematischer Fachbereiche 

(KMathF). Der Studiengangsleiter ist aktuell als Beiratsmitglied der KMathF an der Diskussion zu 

Empfehlungen zu Curricula von Bachelor- und Masterstudiengängen in der Mathematik beteiligt. 

Die Weiterentwicklung der Studiengangscurricula wird auch geprägt von der Vernetzung der Do-

zent:innen mit anwendungsbezogenen außeruniversitären Partnern wie dem Max-Planck-Institut 

für Evolutionsbiologie und dem Fraunhofer-Institut MEVIS in Bremen. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Aus Sicht der Gutachter:innen werden die Studiengänge kontinuierlich überprüft. Hierbei werden 

sowohl ihre fachlichen als auch ihre didaktisch-methodischen Ausrichtung hinterfragt. Mögliche 

Weiterentwicklungen erfolgen nach Diskussion und Prüfung durch die zuständigen Gremien, in 

die die Erkenntnisse der einzelnen Lehrenden sowie die Erfahrungen der Studierenden einflie-

ßen. Durch diesen Prozess wird neben einer hohen Qualität der Lehre auch gewährleistet, dass 

aktuelle Themen oder veränderte Anforderungen an die Absolvent:innen zeitnah in die Curricula 

einfließen. Die Gutachter:innen halten fest, dass über die Vernetzung der Lehrenden die Fakultät 

dabei intensiv den nationalen fachlichen Diskurs verfolgt und auch internationale Entwicklungen 

berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln, Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Die Studiengänge bereiten auf das Lehramt im Fach Mathematik vor. Studienstruktur und Inhalte 

beider Studiengänge orientieren sich laut Selbstbericht der Universität an den ländergemeinsa-

men und länderspezifischen Anforderungen für die Lehrerbildung. So sollen nicht nur die Aktua-

lität der fachlich-wissenschaftlichen Anforderungen, sondern auch die Erfüllung bildungswissen-

schaftlicher und fachdidaktischer Anforderungen an die Lehramtstudiengänge durchgängig ge-

währleistet werden. Die Konzeption der lehrerbildenden Studiengänge an der Musikhochschule 

Lübeck in Kooperation mit der Universität zu Lübeck sieht vor, dass zwei Fachwissenschaften i 

zu studieren sind.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die ländergemeinsamen und landesspezifischen Vorgaben 

für beide Teilstudiengänge eingehalten werden. Es wurde in den Gesprächen mit allen Beteiligten 

deutlich, dass die Kooperation zwischen der Universität zu Lübeck und der Musikhochschule 

Lübeck gut eingespielt ist und entsprechend funktioniert. Auch wenn die Musikhochschule Lübeck 

den größten Teil der didaktischen Ausbildung übernimmt halten die Gutachter:innen fest, dass 

durch die fachdidaktischen Module in beiden Studiengängen, welche am IQSH durchgeführt wer-

den, die Studierenden adäquat auf das Lehramt vorbereitet werden.  
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Studienerfolg (§ 14 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Laut Selbstbericht der Universität ist die Qualitätssicherung der Lehre in der Qualitätssatzung 

festgelegt. Diese Satzung regelt insbesondere die organisatorischen Strukturen der Qualitätssi-

cherung und wird ergänzt durch die Evaluationssatzung, in der geregelt ist, wie die regelmäßigen, 

standardisierten Evaluationen durchgeführt werden. Das Qualitätsmanagementsystem der UzL 

umfasst dabei eine ganze Reihe an Akteuren, Gremien und Strukturen. Beispielhaft zu nennen 

ist der Vizepräsident Lehre, verantwortlich für die Einhaltung des PDCA-Zyklus sowie das Lehr-

portfolio der UzL, die Fachschaften der Studierenden oder die Dozierendenversammlung, zu der 

sich Lehrenden mehrfach im Jahr treffen und alle relevanten studiengangsbezogenen und auch 

überfachlichen Informationen zum Thema Lehre vorstellen und diskutieren.  

Weiter wird die Qualität der Lehre durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Prozesse, Evaluati-

onen und Kennzahlen erhoben und gemessen. Werden hierdurch Probleme bei der Qualität der 

Lehre auf verschiedenen Ebenen festgestellt, so werden diese zunächst in Form des persönli-

chen Kontakts oder in den Gremien besprochen. Aufgrund der kleinen Größe der Universität kön-

nen sollen so zeitnahe zufriedenstellende Lösungen ohne einen standardisierten Prozess gefun-

den werden. Bei grundsätzlichen oder nicht auf direkte Weise behebbare Qualitätsmängel in der 

Lehre werden diese durch konkrete Verfahren adressiert, beispielsweise durch den zuständigen 

Prüfungsausschuss oder durch individuelle Coaching-Angebote des Dozierenden-Service-Cen-

ters.  

Wesentliches Merkmal des Qualitätssicherungsprozesses sind laut Selbstbericht die Durchfüh-

rung, Auswertung und Reaktion auf Lehrevaluationen. Die Semesterevaluationen werden zentral 

durch das Referat Qualitäts- und Organisationsentwicklung durchgeführt. Hierbei werden die 

Lehrveranstaltungen der Universität jedes Semester mit Hilfe eines Online-Evaluationssystems 

anonym durch die Studierenden evaluiert. Seit Sommersemester 2018 ist der Semesterevalua-

tion eine Stakeholderabfrage vorgeschaltet, d.h. die Interessensgruppen (Dozierende, Studien-

gangsleitungen/Prüfungsausschüsse, Fachschaften) können selbst entscheiden, für welche 

Kurse eine Evaluation gewünscht wird. Nur noch alle drei Jahre werden flächendeckend sämtli-
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che Kurse evaluiert, ohne vorherige Stakeholderabfrage. Diese Änderung war als zentrale Maß-

nahme zur Verbesserung der Pass-genauigkeit des Evaluationsservice aus dem „NordAudit“-Pi-

lotverfahren 2017, einem Auditierungsverfahren des Verbunds Norddeutscher Universitäten zur 

Verbesserung der Qualität in Studium und Lehre, hervorgegangen. In allen Studiengängen startet 

die Evaluation vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit und ist im Winter bis Ende März, im 

Sommer bis Ende August geöffnet, also über die Klausurphasen hinaus. Die Dozierenden der 

einzelnen Veranstaltungen können ab einem Rücklauf von n>3 bereits während der laufenden 

Evaluation ihre Zwischenergebnisse einsehen, um diese an einem der letzten Veranstaltungster-

mine mit ihren Studierenden zu besprechen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen können sich anhand der mit dem Selbstbericht zur Verfügungen gestellten 

Daten und Dokumenten sowie den Gesprächen während des Audits davon überzeugen, dass an 

der UzL und insbesondere in den begutachteten Studiengängen ein sehr gutes Qualitätsmana-

gementsystem etabliert ist, welches alle wichtigen Stakeholder miteinbezieht. Von besonderer 

Bedeutung sind die Evaluationen, welche regelmäßig durchgeführt werden und bei denen auch 

die Teilnehmerquote zufriedenstellend ist. Auch wenn die Hochschule in ihrem Selbstbericht an-

gibt, die Ergebnisse der Evaluationen regelmäßig an die Studierenden rückzukoppeln, so kann 

dies nicht vollumfänglich von den während des Audits befragten Studierenden bestätigt werden. 

Zwar besprechen einige Lehrende die Evaluationsergebnisse mit den Studierenden, allerdings 

hängt dies stark von der jeweiligen Person ab. Die Gutachter:innen betrachten die Evaluations-

ordnung der Universität und stellen fest, dass unter § 11 „Berichtspflicht“ festgehalten ist, dass 

das Präsidium einmal im Jahr über die durchgeführten Evaluationen und die daraufhin veranlass-

ten Maßnahmen zu informieren ist und der:die zuständige Vizepräsident:in für Lehre und Studium 

dem erweiterten Studienaustausch Bericht erstattet. Ebenfalls müssen die Studiengangsleiter:in-

nen die Studierenden „in geeigneter Form“ informieren. Damit ist dem Kriterium der Studienak-

kreditierungsverordnung formal Rechnung getragen. Die Gutachter:innen empfehlen dennoch, 

dass die Hochschule  vermehrt darauf achtet, dass alle Lehrenden die Evaluationsergebnisse 

alle evaluierten Lehrveranstaltungen in angemessener Form an die Studierenden weitergegeben 

werden.   

Die Gutachter:innen halten fest, dass ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zwischen 

den Studierenden und den Dozierenden herrscht, so dass viele Anliegen auch „auf dem kleinen 

Dienstweg“ besprochen werden. Um dies zu fördern empfehlen die Gutacher:innen die Einrich-

tung eines Gesprächsforums o.Ä., in dem sich Studierende und Lehrende regelmäßig treffen und 

anfallende Themen miteinander diskutieren können.  
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Die Gutachter:innen können sich während des Audits grundsätzlich davon überzeugen, dass an 

der Universität zu Lübeck ein sehr gutes Qualitätsmanagementsystem etabliert ist, welches die 

wichtigsten Stakeholder regelmäßig einbezieht. Auch der Austausch mit der Musikhochschule 

Lübeck ist im entsprechenden Kooperationsvertrag abgedeckt (vgl. hierzu auch § 19 dieses Be-

richts).  

Ergänzungen im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die Hochschule gibt an, dass die Empfehlung, den regelmäßigen Austausch zwischen Studie-
renden und Lehrenden zu fördern, der Studiengangleitung sehr am Herzen liegt, dass aber auf-
grund der letzten vier Pandemiesemester der persönliche Kontakt zu den Studierenden nicht 
ausreichend gepflegt werden konnte. Zwar gab es einige Online-Treffen mit den Studierenden, 
persönliche Gespräche zeigen aber, dass es hier Nachholbedarf gibt. Es ist geplant, die früher 
üblichen regelmäßigen Feedbackrunden mit den Bachelor- und Masterstudiengang in jedem Se-
mester durchzuführen. Dazu sollen auch wieder die persönlichen Begegnungen auf der Studien-
gangweihnachtsfeier und auf dem Sommerfest mit Vorträgen von Alumni.  

Die Hochschule gibt des Weiteren an, dass eine durchgängige Information über die Ergebnisse 
der Lehrveranstaltungsevaluationen den Studierenden gegeben ist. Zunächst haben sie nach ih-
rer Stimmabgabe Einblick in die Zwischenergebnisse (unter Ausschluss der Freitexte). Nach Aus-
wertung der Evaluationsergebnisse werden diese den Dozierenden mit der Bitte geschickt, sie 
mit ihren Studierenden zu diskutieren. Des Weiteren werden auch Evaluationsberichte erstellt, 
die auf der Webseite der UzL und in den zugehörigen Moodle-Kursen veröffentlicht werden. Die 
Studierenden erhalten somit durchgängig Zugriff auf die Ergebnisse. Die Fachschaftsvertreter:in-
nen sind angehalten, sich bei Bedarf an die betroffenen Dozent:innen zu wenden. Regelungen 
für die Einsichtnahme in Evaluationsergebnisse sind hierzu in der Evaluationssatzung sowie einer 
Kooperationsvereinbarung mit der Studierendenschaft getroffen. Genauso ist vorgesehen, die 
vor der Pandemie üblichen Besprechungen aller Evaluationsergebnisse auf den Feedbackrunden 
wiedereinzuführen und dann auch für die Weiterentwicklung des Curriculums zu nutzen. 

Die Gutachter halten die Ausführungen der Hochschule für sehr sinnvoll und erkennen, dass eine 
Empfehlung hierzu nicht mehr notwendig ist.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

• (§ 14 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, den regelmäßigen Aus-

tausch zwischen Studierenden und Lehrenden zu fördern, beispielsweise durch Einrich-

tung eines „Gesprächsforums“.  
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Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 Studienakkreditierungsverord-
nung SH) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Die Universität zu Lübeck hat in den Jahren 2011, 2014, 2017 und 2020 das Prädikat TOTAL E-

QUALITY (TEQ) erhalten sowie in 2020 erstmals auch das Zusatzprädikat Diversity. Der Träger-

verein dieser Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Chancengleichheit von Frauen und Männern im 

Beruf zu etablieren und nachhaltig zu verankern. Seit 2016 nimmt die UzL auch an dem Audit 

„Vielfalt gestalten“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft teil und ist hierfür 2019 

erstmals zertifiziert worden. Das Audit begleitet und berät die Hochschulen dabei, Strategien, 

Strukturen und Maßnahmen zu entwickeln, um einer vielfältigen Studierendenschaft chancenge-

rechte Hochschulbildung anzubieten. Inhaltliche Schwerpunkte waren Bildungsgerechtigkeit, 

Barrierefreiheit, Internationalisierung sowie Familie. Für die derzeitige Auditphase fokussiert die 

UzL auf die Themen Barrierefreiheit, Bildungsgerechtigkeit, Diversity-Kompetenzen und Antidis-

kriminierungsarbeit. Des Weiteren hat die UzL im September 2018 eine Konfliktberatungs- und 

Antidiskriminierungsstelle eingerichtet und Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von 

Studium oder Beruf mit Familie zu schaffen. 

Die Universität zu Lübeck unterstützt Studierende mit Behinderungen individuell und implemen-

tiert zugleich sukzessive inklusive Studienbedingungen. Seit 2017 tagt vierteljährlich ein Runder 

Tisch Inklusion, der Maßnahmen zur Barrierefreiheit koordiniert und konzipiert. Darüber hinaus 

ist in § 25 PVO der UzL geregelt, dass für Kandidat:innen mit Behinderungen oder chronischen 

Erkrankungen ein Nachteilsausgleich gewährleistet werden kann, wenn sie Prüfungs- oder Stu-

dienleistungen ganz oder teilweise nicht in der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgege-

benen Prüfungsfristen ablegen können.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die im Selbstbericht detailliert vorgestellten Maßnahmen im Bereich Geschlechtergerechtigkeit 

und Diversity dokumentieren aus Sicht der Gutachter:innen überzeugend, dass die Hochschule 

über eine Vielzahl von Maßnahmen und Einrichtungen sowohl die Gleichstellung der Geschlech-

ter wie die heterogenen Bedürfnisse unterschiedlichster Studierendengruppen zu ihrem Anliegen 

gemacht hat. Die Maßnahmen zur Unterstützung, Betreuung und zum Nachteilsausgleich von 

Studierenden mit Behinderungen sind als gleichermaßen positiv zu bewerten. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 Studienakkreditierungsverordnung 
SH) 

Nicht einschlägig. 

Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 Studienakkreditierungsver-
ordnung SH) 

b) Studiengangsspezifische Bewertung  

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln, Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Die Studiengänge Zweitfach Mathematik Vermitteln werden bezüglich der mathematikbezogenen 

fachdidaktischen Anteile (zwei fachdidaktische Bachelor-Lehrveranstaltungen und ein Praktikum 

im Master) gemeinsam mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein 

(IQSH) durchgeführt, wobei die Universität zu Lübeck die alleinige Verantwortung für die quali-

tätsgerechte Durchführung des Studiengangs trägt. Das IQSH ist eine Einrichtung des Ministeri-

ums für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein und wurde hinzugezogen, da 

die Universität zu Lübeck keine Lehramtsstudiengänge anbietet und entsprechend keine Fachdi-

daktik für die Mathematik zur Verfügung stellen kann. Die Lehre erfolgt über Lehraufträge. Es 

wurde ein trilateraler Kooperationsvertrag zwischen dem IQSH, der MHL und der UzL geschlos-

sen, in dem unter anderem die Aufgaben des IQSH im Rahmen des Studienganges geregelt 

werden. Durch die Kooperation mit den Hochschulen sollen Mathematik-Lehrkräfte für Schulen 

in Schleswig-Holstein gewonnen werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen halten fest, dass die Kooperation mit dem IQSH einen deutlichen Mehrwert 

für die Studiengänge und die Studierenden bieten und dass dabei die Universität zu Lübeck für 

die Einhaltung der Maßgaben verantwortlich ist. Die UzL ist alleinig für die Entscheidungen über 

Inhalt und Organisation, Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstellung 

und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studierenden-

daten, über die Verfahren zur Qualitätssicherung sowie über die Kriterien und Verfahren der Aus-

wahl des Lehrpersonals zuständig und delegiert diese nicht an das IQSH. Alle diese genannten 

Punkte sind in einem Kooperationsvertrag festgehalten. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Hochschulische Kooperationen (§ 20 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

b) Studiengangsspezifische Bewertung  

Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln, Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Sachstand 

Die von der Universität zu Lübeck angebotenen Zweitfächer Mathematik Vermitteln sind wie be-

schrieben an die Kombinationsstudiengänge Musik Vermitteln der Musikhochschule Lübeck ge-

bunden und führen in dieser Kombination zu Abschlüssen der Musikhochschule Lübeck. Art und 

Umfang der für die Zweitfächer Mathematik bestehenden Kooperation sind in einem Kooperati-

onsvertrag zwischen Universität zu Lübeck, Musikhochschule Lübeck und dem Land Schleswig-

Holstein geregelt. Das Studienangebot Zweitfach Mathematik Vermitteln wird nach § 1 von der 

UzL verantwortet, d. h. die UzL ist gesamtverantwortlich für die Qualität des Zweitfachs inklusiv 

der durch das IQSH zu erbringenden Fachdidaktikanteile. Die Musikhochschule Lübeck trägt die 

Gesamtverantwortung für die Studiengänge Musik Vermitteln in Kombination mit dem Zweitfach. 

Weiter ist vertraglich geregelt, dass die Studierenden, die die Lehrangebote im Fach Mathematik 

belegen, an der MHL eingeschrieben sind und für die Dauer des Zweitstudiums Mathematik Ver-

mitteln an der Universität zu Lübeck einen Zweithörer:innen-Status erhalten. Der Erlass und die 

Änderung der Studiengangsordnung liegen in gemeinsamer Verantwortung der MHL und der 

UzL, die UzL trägt jedoch die Verantwortung für den Satzungserlass in den universitären Gre-

mien. Zur Erkennung, Vermeidung und Lösung von Problemen sprechen die MHL, die UzL und 

das IQSH sich in regelmäßigen Zeitabständen ab. Im Rahmen des Zweitfachs übernimmt die UzL 

die Kosten für Personal, Sachmittel und Verwaltung des Zweitfachs Mathematik Vermitteln. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter:innen stellen fest, dass die Kooperation zwischen den Hochschulen einen bedeu-

tenden Mehrwert für alle Beteiligten mit sich bringt. Aus den Kooperationsverträgen geht hervor, 

dass die Hochschulen gleichermaßen für die Qualität des Studiengangs verantwortlich sind und 

diese gewährleisten. Die Kooperation im Rahmen des Studiengangs ist klar und deutlich formu-

liert. Die Gutachter:innen sind überzeugt, dass die Hochschulen sich bei der Durchführung des 

Studiengangs sehr gut und sinnvoll ergänzen und dass die verschiedenen vorhandenen Res-

sourcen zweckmäßig ausgeschöpft werden, um die Bedürfnisse der Region und der wirtschaftli-

chen Zukunft abzudecken. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 Studienak-
kreditierungsverordnung SH) 

Nicht einschlägig.  
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Wie in der Studienakkreditierungsverordnung unter § 24 Abs. 5 ermöglicht, verzichten die Gut-

achter:innen nach Durchsicht der Antragsunterlagen und in Rücksprache mit der Hochschule ein-

vernehmlich auf eine Vor-Ort-Begehung und führen angesichts der Einschränkungen wegen des 

COVID-19 Virus die Auditgespräche webbasiert durch. 

 

Unter Berücksichtigung des Audits und der Stellungnahme der Hochschule geben die Gutach-

ter:innen folgende Beschlussempfehlung an den Akkreditierungsrat: 

Die Gutachter:innen empfehlen eine Akkreditierung ohne Auflagen. 

 

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 1. (§ 14 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, den regelmäßigen Aus-
tausch zwischen Studierenden und Lehrenden zu fördern, beispielsweise durch Einrichtung 
eines „Gesprächsforums“.  

Für die Studiengänge BaMa Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Studierenden 
systematischer bei der Suche nach externen Praktikaplätzen zu unterstützen.  

E 3. (§ 12 Abs. 5 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, das Marketing und 
die damit verbundene Anwerbung neuer Studierender weiterzuentwickeln und zu intensi-
vieren, um die Studienzahlen zu erhöhen und langfristig zu stabilisieren.  

Für die Studiengang Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

E 4. (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Möglichkeiten, 
ein Auslandssemester in Regelstudienzeit zu absolvieren, auszuweiten und gegebenenfalls 
das Mobilitätsfenster im sechsten Semester zu überdenken, da hier auch die Bachelorarbeit 
verfasst werden muss.    
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Nach der Gutachterbewertung im Anschluss an das Audit und der Stellungnahme der Universität 

haben die zuständigen Fachausschüsse und die Akkreditierungskommission das Verfahren be-

handelt: 

Fachausschuss 12 - Mathematik 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und weicht hinsichtlich folgender Aspekte von der 

Bewertung der Gutachter ab: Da die Studierenden während der Auditgespräche monieren, dass 

sich ein Wechsel an eine andere Hochschule im Rahmen eines Auslandaufenthaltes zumeist 

studienzeitverlängernd auswirkt und das von der Universität vorgeschlagene Mobilitätsfenster zu-

dem im letzten Semester, parallel zur Bachelorarbeit angesetzt ist, empfiehlt der Fachausschuss 

die Empfehlung E 4 in eine Auflage A 1 umzuwandeln. Darüber hinaus schließt sich der Fach-

ausschuss den Einschätzungen der Gutachter an. 

 

Fachausschuss 14 - Medizin 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und weicht hinsichtlich folgender Aspekte von der 

Bewertung der Gutachter ab: Der Fachausschuss schlägt leichte Umformulierungen der Empfeh-

lungen E2 und E3 vor. In E2 soll der Begriff „Praktikaplätze“ durch „Praktikumsplätze“ ersetzt 

werden. In E3 soll der Begriff „Studienzahlen“ durch „Studierendenzahlen“ ersetzt werden. An-

sonsten folgt er den Vorschlägen der Gutachtergruppe.  

 

Akkreditierungskommission 

Die Akkreditierungskommission diskutiert das Verfahren am 23.06.2022 und nimmt folgende Än-

derungen vor: sie folgt der Einschätzung des Fachausschusses 12 – Mathematik insofern als sie 

die Umwandlung der Empfehlung E 4 in eine Auflage A 1 empfiehlt. So darf sich ein Wechsel an 

eine andere Hochschule im Rahmen eines Auslandaufenthaltes des Bachelorstudiengangs Ma-

thematik in Medizin und Lebenswissenschaften nicht studienzeitverlängernd auswirken. In die-

sem Zusammenhang sollte vor allem gewährleistet werden, dass das von der Universität vorge-

schlagene Mobilitätsfenster nicht ausschließlich im letzten Semester, parallel zur Bachelorarbeit, 

angesetzt ist. Außerdem stimmt die Akkreditierungskommission der vom Fachausschuss 14 – 

Medizin vorgeschlagenen leichten Umformulierung der Empfehlung E 2 zu. Bezüglich der Emp-

fehlung E 3 ist die Akkreditierungskommission der Ansicht, dass die Auslastung bzw. die Studie-

rendenzahlen des Bachelor- und Masterstudiengangs Mathematik in Medizin und Lebenswissen-

schaften ausreichend und zufriedenstellend sind und mögliche Marketingmaßnahmen im Ermes-

sen der Universität liegen. 
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Die Akkreditierungskommission empfiehlt dem Akkreditierungsrat eine Akkreditierung mit Auf-

lage. 

Auflagen 

Für den Studiengang Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

A 1. (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es muss die Möglichkeit geben, ein   

Auslandssemester in Regelstudienzeit zu absolvieren. Für das Mobilitätssemester sollte 

nicht ausschließlich das 6. Semester vorgesehen sein.  

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 1. (§ 14 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, den regelmäßigen Aus-

tausch zwischen Studierenden und Lehrenden zu fördern, beispielsweise durch Einrichtung 

eines „Gesprächsforums“.  

Für die Studiengänge BaMa Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Studienakkreditierungsverordnung SH) Es wird empfohlen, die Studierenden 

systematischer bei der Suche nach externen Praktikumsplätzen zu unterstützen.  

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Landesverordnung zur Regelung der Studienakkreditierung des Landes Schleswig-Holstein (Stu-
dienakkreditierungsverordnung SH) 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrer 

Prof. Dr.-Ing. Rainer Herpers, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Prof. Dr. Armin Iske, Universität Hamburg 

Prof. Dr. Hans-Georg Weigand, Universität Würzburg 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Dr. Wilfried Paus, Deutsche Bank AG 

c) Studierender 
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Julian Wiedermann, Albert-Ludwigs Universität Freiburg 

d) Vertreter der für das Schulwesen zuständigen Obersten Landesbehörde 

Dr. Kai Niemann, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 
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Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 
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Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln 
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Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 27.05.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 15.12.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 24.02.2022 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, 
Lehrende, Studierende, QM-Beauftragte 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Es fand keine Vor-Ort Begehung statt (vgl. 3.1) 

 

 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, Ma Mathematik in Medizin und Le-
benswissenschaften 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 05.07.2004 bis 30.09.2009 

ASIIN e.V.  

Fristverlängerung Von 30.09.2009 bis 30.09.2010 

ASIIN e.V.  

Re-akkreditiert (1): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 30.03.2010 bis 30.09.2016 

ASIIN e.V. 

Re-akkreditiert (2): 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 01.07.2016 bis 30.09.2023 

ASIIN e.V. 
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Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln, Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 29.09.2017 bis 30.09.2022 

ASIIN e.V.  

Fristverlängerung Von 01.10.2022 bis 30.09.2023 

ASIIN e.V. 
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5 Studienpläne 

Ba Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 
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Ma Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 
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Ba Zweitfach Mathematik Vermitteln  
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Ma Zweitfach Mathematik Vermitteln 
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6 Glossar 

 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

Studienakkreditierungsverordnung SH Musterrechtsverordnung 
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Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o-

der Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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